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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
im Namen des Gemeinderates, der Ortsvorsteher, der Ortschaftsräte,

meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch persönlich,
wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, 

ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2024 wünsche ich Ihnen einen guten Start,

alles Gute und vor allem – bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Ihr

Manuel Stärk
Bürgermeister

Auf der Welt ein bisschen mehr Frieden und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,

ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,
ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was.
Statt zu viel Unrast ein bisschen mehr Ruh,

statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du,
statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut,

und Kraft zum Handeln – das wäre gut!“

Peter Rosegger
(Österreichischer Schriftsteller und Poet)

Eine Station des diesjährigen   
Krippenweges vor unserem Rathaus

Foto: Sarsmis/GettyImages
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NOTRUFE
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei Notruf  110
Polizeiposten Immendingen  9464-0
Sprechzeiten:
Mo.- Fr. 7:30-16:30 Uhr
Nach Dienstschluss, Polizeidirektion Tutt.  07461 941-0
Stromversorgung
Für Immendingen und die Ortschaften Hattingen, Hintschingen,
Mauenheim und Zimmern gilt:
Energiedienst Netze GmbH
- Service-Nummer  07623 92-1800
- Störungs-Nummer  07623 92-1818
Für die Ortschaft Ippingen gilt folgende Telefonnummer:
- EnBW Kundenservice GmbH  0800 9999966
Gasversorgung
Badenova AG + Co. KG, Unter Haßlen 1,
Tuttlingen  07462 9444-0
Service u. Auskünfte  0800 2838485
Störungs- u. Notdienst  0800 2767767
Verbandskläranlage Immendingen-Geisingen  6433
Rufbereitschaft  0170 8603740
Wasserwerk Immendingen
Rufbereitschaft   0173 3422305

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird über eine Bandansage 
mitgeteilt bzw. durch die Rettungsleitstelle koordiniert.
Hierfür gilt folgende Telefon-Nr.:  116 117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte unter
 116 117 oder docdirekt.de
Öffnungszeiten Notfallpraxis am Klinikum Tuttlingen:
Montag, Dienstag u. Donnerstag  19:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag  18:00 bis 21:00 Uhr
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen  10:00 bis 18:00 Uhrr
DRK-Rettungsdienst: (ohne Vorwahl)  112
Zahnarzt
Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen unter der zahnärztli-
chen Notrufnummer  01803 222555-20
Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen 
(1. OG. Hauptgebäude): 
Sa., So. u. Feiertag von 9 bis 21 Uhr ohne Voranmeldung.
Giftnotrufzentrale Freiburg  0761 19240

APOTHEKEN

23. Dezember 2023  Löwen Apotheke, Bahnhofstraße 49
      Tuttlingen, Tel. 07461 2434
24. Dezember 2023 Apotheke Mühlheim, Tuttlinger Str. 4
      Mühlheim a. d. D., Tel. 07463 372
25. Dezember 2023  Rathaus Apotheke, Rathausstraße 2
      Tuttlingen, Tel. 07461 94680
26. Dezember 2023  Honberg Apotheke, Robert-Koch-Straße 18
      Tuttlingen, Tel. 07461 966150
30. Dezember 2023  Linden Apotheke, Schwarzwaldstraße 50
      Immendingen, Tel. 07462 1531
31. Dezember 2023  Stadt-Apotheke Geisingen, Hauptstraße 18
      Geisingen, Tel. 07704 1444
1. Januar 2024   Hubertus-Apotheke, Bahnhofstraße 41
      Tuttlingen, Tel. 07461 3280
6. Januar 2024   Honberg Apotheke, Robert-Koch-Straße 18
      Tuttlingen, Tel. 07461 966150
7. Januar 2024   Engel Apotheke, Obere Hauptstraße 6
      Tuttlingen, Tel. 07461 2375
Die Bereitschaftsapotheke ist jeweils ab 8:30 Uhr für 24 Stunden 
geöffnet. Tagesaktuelle Notdienst-Informationen auf den Seiten 
der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg: http://lak-
bw.notdienst-portal.de/ oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 
0022833.

HILFSDIENSTE

Sozialstation „St. Beatrix“ Geisingen
Ambulante Kranken- u. Altenpfl., Hauswirtsch., Tagespfl., 
betr. Wohnen Geisingen, Hauptstr. 68  Tel. 07704 922330

AKA-Team GmbH - Ambulante Kranken- u. Altenpflege,  
Hauswirtschaft u.v.m.
Immendingen, Schwarzwaldstraße 48           07462 8035 
Caritasverband SBK e.V.,  
Sozialberatung & Schwangerschaftsberatung
Termine in Geisingen:  Tel. 07721 9218364 
oder sandra.muench@caritas-sbk.de
Telefonseelsorge  0800 1110111
Krebsinformationsdienst  0800 4203040
kostenfrei, tägl. von 8 – 20 Uhr
Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

BÜRGERMEISTERAMT IMMENDINGEN
Internet: http://www.immendingen.de
E-Mail: gemeindeverwaltung@immendingen.de
Telefonnummern der Gemeindeverwaltung
(Vorwahl 07462)
Zentrale  24-0
Telefax  24-224
Bürgerservice  24-228
Bürgermeister-Vorzimmer  24-242
Hauptamt  24-221
Standesamt/Friedhofsverwaltung/Rentenanträge  24-225
Finanzverwaltung  24-231
Gemeindekasse   24-235
Ortsbauamt  24-261
Gemeindebücherei Immendingen,
Hindenburgstraße 2
Öffnungszeit: donnerstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Schulen
Reischachschule Immendingen - 
Realschule und Werkrealschule  24-272
Schlossschule-Grundschule  24-276
Förderschule  1730
Jugendhilfe unter einem Dach und
Schule des Lebens  924639
Schulsozialarbeiterin Ann Katrin Schilling, Mobil: 0172 8016355
E-Mail: a.schilling-gvv@gmx.de
Jugendreferat
Jugendreferent Wolfgang Weber,  Mobil: 0174 6945355
E-Mail: Jugendreferat-gvv@gmx.de
Kindergärten
Kindertagesstätte Im Donaupark, Immendingen  9479460
St. Josef, Immendingen  1525
St. Bernhard, Hattingen  6748
Sonnenstrahl, Ippingen  07706 5350

UMWELTBÜRGERINFO
Telefonische Auskünfte erteilt die Abfallberatung beim 
Landratsamt unter der Telefon-Nr.: 07461 926-3400.
BIOTONNEN-Leerung (2-wöchentlich)
23.12.2023/09.01.2024 
in Immendingen und allen Ortschaften
RESTMÜLLTONNEN-Leerung 
(grauer und blauer Deckel – alle 4 Wochen)
15.01.2024 in Immendingen und allen Ortschaften
WERTSTOFF-TONNEN-Leerung (alle 4 Wochen)
12.01.2024 in Immendingen und allen Ortschaften
PAPIERTONNEN-Leerung (alle 4 Wochen)
02.01.2024 in Immendingen und allen Ortschaften
WERTSTOFF-Container-Leerung (1100-l-Container)
12.01.2024 in Immendingen und allen Ortschaften
RESTMÜLLTONNEN-Leerung 
(grüne Deckel – alle 8 Wochen)
15.01.2024 in Immendingen und allen Ortschaften
WINDELTONNEN
02.01.2024 in Immendingen und allen Ortschaften

WERTSTOFFHÖFE – Winteröffnungszeiten
Geisingen
Montag:    15:00 – 18:00 Uhr
Samstag:     14:00 – 17:00 Uhr
Tuttlingen
Montag – Freitag:  12:00 – 16:30 Uhr
Samstag:     09:00 – 12:00 Uhr
Die Leerung der Tonnen sowie die Abfuhr von Sperrmüll 
beginnen generell um 06:00 Uhr.

WICHTIGE RUFNUMMERN DER GEMEINDE
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Satzung  
für die Freiwillige Feuerwehr Immendingen
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 
6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 2 Satz 
2 HS 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes hat der Gemein-
derat am 18.12.2023 folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Name und Gliederung der Feuerwehr
(1)   Die Freiwillige Feuerwehr Immendingen, in dieser Sat-

zung Feuerwehr genannt, ist eine gemeinnützige, der 
Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde Im-
mendingen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

(2)   Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus
 1.  den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr
  in Immendingen einschließlich Zimmern und 
  Hintschingen
  in Mauenheim
  in Hattingen
  in Ippingen
 2.  den Altersabteilungen
  in allen Ortsteilen, soweit diese bestehen
 3.  der Jugendfeuerwehr

§ 2 Aufgaben
(1)  Die Feuerwehr hat
 1.   bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Not-

ständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das 
Gemeinwesen vor hierbei drohender Gefahr zu schüt-
zen und

 2.   zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbe-
drohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. 

  Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, 
einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereig-
nis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar be-
vorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit 
von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche 
Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine 
unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Per-
sonen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt 
der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhn-
liche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden 
kann.

(2)   Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen (vgl. 
§ 11 Abs. 2 der Hauptsatzung)

 1.   mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen 
für Menschen, Tiere und Schiffe und

 2.   mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere 
der Brandschutzaufklärung und Erziehung sowie der 
Brandsicherheitswache.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr
(1)   In die Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr kön-

nen aufgrund freiwilliger Meldung Personen als ehren-
amtlich Tätige aufgenommen werden, die

 1.   das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres an Einsätzen 
teilnehmen,

 2.   den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehr-
dienstes gewachsen sind,

 3.   geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst ge-
eignet sind,

 4.  sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
 5.   nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafge-

setzbuchs (StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter verloren haben,

 6.   keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach 
§ 61 StGB mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung 
der Fahrerlaubnis) unterworfen sind und

 7.   nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c 
StGB verurteilt wurden.

  Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre 
betragen.

(2)   Die Aufnahme in die Einsatzabteilungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr erfolgt für die ersten zwölf Monate auf 
Probe. Innerhalb der Probezeit soll der Feuerwehrange-
hörige erfolgreich an einem Grundausbildungslehrgang 
teilnehmen. Aus begründetem Anlass kann die Probezeit 
verlängert werden. Auf eine Probezeit kann verzichtet 
oder sie kann abgekürzt werden, wenn Angehörige ei-
ner Jugendfeuerwehr oder einer Musikabteilung in eine 
Einsatzabteilung übertreten oder eine Person eintritt, die 
bereits einer anderen Gemeindefeuerwehr oder einer 
Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat.

(3)   Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnis-
sen (§ 11 Abs. 4 FwG) kann der Feuerwehrausschuss im 
Einzelfall die Ausnahme abweichend von den Absätzen 1 
und 2 regeln sowie Ausnahmen von der Beendigung des 
ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 
und den Dienstpflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulassen.

(4)   Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Abteilungs-
kommandanten zu richten. Vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres ist die schriftliche Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten erforderlich. Über die Aufnahme auf 
Probe, die Verkürzung oder Verlängerung der Probezeit 
und die endgültige Aufnahme entscheidet der Feuer-
wehrausschuss. Der Abteilungsausschuss der Einsatz-
abteilung, dem der Bewerber angehören soll, ist zu 
hören. Neu aufgenommene Angehörige der Gemeinde-
feuerwehr werden vom Feuerwehrkommandanten durch 
Handschlag verpflichtet.

(5)   Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. 2Eine 
Ablehnung ist dem Gesuchsteller vom Bürgermeister 
schriftlich mitzuteilen.

(6)   Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen 
vom Bürgermeister ausgestellten Dienstausweis.

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes
(1)   Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in einer Einsatzab-

teilung der Freiwilligen Feuerwehr endet, wenn der eh-
renamtlich tätige Angehörige der Gemeindefeuerwehr

 1.  die Probezeit nicht besteht,
 2.   während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt 

erklären,
 3.   seine Dienstverpflichtung nach § 12 Abs. 2 FwG er-

füllt hat,
 4.   den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehr-

dienstes nicht mehr gewachsen ist,
 5.  das 65. Lebensjahr vollendet hat,
 6.   infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat,
 7.   Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 

StGB mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der 
Fahrerlaubnis) unterworfen wird oder

 8.   wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB ver-
urteilt wurde.

(2)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf 
seinen Antrag vom Bürgermeister aus dem Feuerwehr-
dienst in einer Einsatzabteilung zu entlassen, wenn

 1.   er nach § 6 Abs. 2 Satz1 in die Altersabteilung über-
wechseln möchte,

 2.   der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen 
oder beruflichen Gründen nicht mehr möglich ist,

 3.  die Einsatzabteilung, der er angehört, aufgelöst wird,
 4.   er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt 

oder
 5.   er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeits-

stätte in eine andere Gemeinde verlegt.
  In den Fällen der Nummern 4 und 5 kann der Feuerwehr-

angehörige nach Anhörung des Feuerwehrausschusses 
auch ohne seinen Antrag entlassen werden. Der Betrof-
fene ist vorher anzuhören.

(3)   Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich über den Abteilungskommandanten beim Feu-
erwehrkommandanten einzureichen.

(4)   Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine 
Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt, hat dies binnen 
einer Woche dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. 
Das gleiche gilt, wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und 
er seine Arbeitsstätte in eine andere Gemeinde verlegt.
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(5)   Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst eines 
Feuerwehrangehörigen aus wichtigem Grund beenden. 
Dies gilt insbesondere

 1.  bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,
 2.  bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten,
 3.   bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ausse-

hens der Feuerwehr oder
 4.   wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde 

Störung des Zusammenlebens in der Gemeindefeu-
erwehr verursacht hat oder befürchten lässt. 

  Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeis-
ter hat die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienstes durch schriftlichen Bescheid festzustellen.

(6)   Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden 
sind, erhalten auf Antrag eine Bescheinigung über die 
Zugehörigkeit zur Feuerwehr.

§ 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen  
der Gemeindefeuerwehr

(1)   Die Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeindefeuerwehr haben das Recht, 
den ehrenamtlichen tätigen Feuerwehrkommandan-
ten, seinen Stellvertreter und die Mitglieder des Feuer-
wehrauschusses zu wählen. Sie haben außerdem das 
Recht, ihren Abteilungskommandanten, seinen Stellver-
treter und die Mitglieder ihres Abteilungsausschusses zu 
wählen.

(2)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr erhalten nach Maßnahme des § 16 FwG und der 
örtlichen Satzung über die Entschädigung der ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr eine 
Entschädigung.

(3)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr erhalten bei Sachschäden, die sie in Ausübung 
oder infolge des Feuerwehrdienstes erleiden, einen Er-
satz nach Maßgabe des § 17 FwG.

(4)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr sind für die Dauer der Teilnahme an Einsätzen 
oder an der Aus- und Fortbildung nach Maßgabe des § 
15 FwG von der Arbeits- oder Dienstleistung freigestellt.

(5)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr sind verpflichtet (§ 14 Abs. 1 FwG)

 1.   am Dienst und an Aus- und Fortbildungslehrgängen 
regelmäßig und pünktlich teilzunehmen,

 2.  bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden,
 3.   den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nach-

zukommen,
 4.   im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und 

sich den anderen Angehörigen der Feuerwehr gegen-
über kameradschaftlich zu verhalten,

 5.   die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften 
für den Feuerwehrdienst zu beachten,

 6.   die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte 
und Einrichtungen gewissenhaft zu pflegen und sie 
nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen, und

 7.   über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wah-
ren, vor denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung 
Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetz-
lich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer 
Natur nach erforderlich ist.

(6)   Die Angehörigen der Einsatzabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeindefeuerwehr haben eine Abwesen-
heit von länger als zwei Wochen dem Feuerwehrkomman-
danten oder dem von ihm Beauftragten rechtzeitig vorher 
anzuzeigen und eine Dienstverhinderung bei ihrem Vor-
gesetzten vor dem Dienstbeginn zu melden, spätestens 
jedoch am folgenden Tage die Gründe hierfür zu nennen.

(7)   Aus beruflichen, gesundheitlichen oder familiären Grün-
den kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Ge-
meindefeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkomman-
danten vorübergehend von seinen Dienstpflichten nach 
Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit werden. Unter den gleichen 
Voraussetzungen kann der Feuerwehrkommandant nach 
Anhörung des Feuerwehr- und des Abteilungsausschus-
ses auf Antrag Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 
dauerhaft beschränken.

(8)   Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeinde-
feuerwehr gleichzeitig Mitglied einer Berufsfeuerwehr, 
einer Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher Feuerwehr-
angehöriger, haben die sich hieraus ergebenen Pflichten 
Vorrang vor den Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 
2.

(9)   Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemein-
defeuerwehr schuldhaft die ihm obenliegenden Dienst-
pflichten, kann ihm der Feuerwehrkommandant einen 
Verweis erteilen. Grobe Verstöße kann der Bürgermeis-
ter auf Antrag des Feuerwehrkommandanten mit einer 
Geldbuße bis zu 1000 Euro ahnden. Der Feuerwehrkom-
mandant kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des 
Gemeinderats auf Beendigung des Feuerwehrdienstes 
nach § 4 Abs. 5 den ehrenamtlich tätigen Feuerwehran-
gehörigen auch vorläufig des Dienstes entheben, wenn 
andernfalls der Dienstbetrieb oder die Ermittlung beein-
trächtigt würden. Der Betroffene ist vor einer Entschei-
dung nach den Sätzen 1 bis 3 anzuhören.

§ 6 Altersabteilung
(1)   In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienst-

kleidung übernommen, wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
und Abs. 2 Nr. 2 bis 5 aus dem ehrenamtlichen Feuer-
wehrdienst in einer Einsatzabteilung ausscheidet und 
keine gegenteilige Erklärung abgibt.

(2)   Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Ange-
hörige der Feuerwehr, die das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, unter Belassung der Dienstkleidung aus der Ein-
satzabteilung in die Altersabteilung übernehmen (§ 4 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1). Unter denselben Voraussetzungen 
können Angehörige der Musikabteilung übernommen 
werden, sie können gleichzeitig Angehörige der Musik-
abteilung bleiben.

(3)   Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter wer-
den von den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dau-
er von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach 
Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl 
durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben 
ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres 
vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines 
Nachfolgers weiterzuführen. Sie können vom Gemeinde-
rat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberu-
fen werden.

(4)   Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Aufgaben seiner Abteilung verant-
wortlich, er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. 
Er wird vom stellvertretenden Leiter der Altersabteilung 
unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit mit allen 
Rechten und Pflichten vertreten.

(5)   Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die er-
forderlichen gesundheitlichen und fachlichen Anforde-
rungen erfüllen, können vom Feuerwehrkommandanten 
im Einvernehmen mit dem Leiter der Altersabteilung zu 
Übungen und Einsätzen herangezogen werden.

§ 7 Jugendfeuerwehr
(1)   Die Jugendabteilung der Feuerwehr führt den Namen 

„Jugendfeuerwehr Immendingen“.
(2)   In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche 

bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres aufgenommen 
werden, wenn sie dafür gesundheitlich, geistig und cha-
rakterlich geeignet sind. Das Mindesteintrittsalter re-
gelt die Jugendordnung. Die Aufnahme muss mit einer 
schriftlichen Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
beantragt werden. Über die Aufnahme entscheidet der 
Feuerwehrausschuss.

(3)   Die Zugehörigkeit der Angehörigen zur Jugendfeuerwehr 
endet, wenn 

 1.   sie in eine Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenom-
men werden,

 2.  sie aus der Jugendfeuerwehr austreten,
 3.   die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schrift-

lich zurücknehmen,
 4.   sie den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr 

gewachsen sind,
 5.  sie das 18. Lebensjahr vollendet haben oder
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 6.   sie aus der Jugendfeuerwehr ausgeschlossen wer-

den.
(4)   Die Entlassung und den Ausschluss aus der Jugendfeu-

erwehr hat der Kommandant nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses auszusprechen.

(5)   Die Angehörigen der Jugendfeuerwehr haben das Recht 
und die Pflicht, an den Veranstaltungen und den Übun-
gen der Jugendfeuerwehr regelmäßig und aktiv teilzu-
nehmen. Sie sind verpflichtet, den dienstlichen Anord-
nungen des Feuerwehrkommandanten, des Leiters der 
Jugendfeuerwehr und den anderen in der Jugendfeuer-
wehr eingesetzten Jugendbetreuer der Feuerwehr Folge 
zu leisten und sich kameradschaftlich zu verhalten.

(6)   Der Feuerwehrausschuss wählt den Leiter der Jugend-
feuerwehr (Jugendfeuerwehrwart) und dessen Stellver-
treter auf die Dauer von fünf Jahren. Der Feuerwehrkom-
mandant kann geeignet erscheinende Angehörige der 
Feuerwehr mit der vorläufigen Leitung der Jugendfeuer-
wehr beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss einer 
Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören und soll die 
von der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg für Ju-
gendfeuerwehrwarte vorgesehene Lehrgänge besucht 
haben. Für die Durchführung der Wahl gilt § 17 Abs. 2 
entsprechend. Der Jugendwart kann vom Feuerwehr-
ausschuss abberufen werden.

(7)   Die Jugendabteilung kann dem Feuerwehrausschuss 
Anträge zur Gestaltung ihres Dienstes vorlegen. Im Üb-
rigen gilt die Musterordnung des Deutschen Feuerwehr-
verbandes für eine Jugendabteilung (Jugendfeuerwehr).

(8)   Die Inhalte, Abläufe und Tätigkeiten der Jugendarbeit in 
der Jugendfeuerwehr regelt die Jugendordnung. Diese 
wird von der Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr 
beschlossen und vom Feuerwehrausschuss genehmigt.

§ 8 Musikabteilung
Bei der Gemeindefeuerwehr ist keine Musikabteilung einge-
richtet.

§ 9 Ehrenmitglieder
Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehraus-
schusses
1.   Personen, die sich um das öffentliche Feuerwehrwesen 

besondere Verdienste erworben oder zur Förderung des 
Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, die Ei-
genschaft als Ehrenmitglied und

2.   bewährten Feuerwehr- und Abteilungskommandanten 
nach Beendigung ihrer aktiven Dienstzeit die Eigenschaft 
als Ehrenkommandant verliehen.

§ 10 Organe der Feuerwehr
Organe der Feuerwehr sind
1. Feuerwehrkommandant,
2. Abteilungskommandant,
3. Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr,
4. Feuerwehrausschuss,
5. Abteilungsausschüsse,
6. Hauptversammlung,
7. Abteilungsversammlungen.

§ 11 Feuerwehrkommandant, Abteilungskommandant 
und Stellvertreter

(1)   Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant. 
Er kann Leiter einer Einsatzabteilung (Abteilungskom-
mandant) sein.

(2)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und 
seine bis zu zwei Stellvertreter werden von den Ange-
hörigen der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr 
aus deren Mitte in geheimer Wahl gewählt. Bei der Wahl 
der Stellvertreter wird auch die Reihenfolge der Stellver-
tretung bestimmt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Bei 
vorzeitigem Ausscheiden des Feuerwehrkommandanten 
oder eines Stellvertreters wird die Amtszeit des Nachfol-
gers auf die restliche Zeit der fünfjährigen Amtsperiode 
verkürzt.

(3)   Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkom-
mandanten und seiner Stellvertreter werden in der 
Hauptversammlung durchgeführt.

(4)   Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten 
und zu seinen Stellvertretern kann nur gewählt werden, 
wer

 1.   einer Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr ange-
hört,

 2.   über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen verfügt und

 3.   die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenmi-
nisteriums erforderlichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllt.

(5)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und 
seine Stellvertreter werden nach der Wahl und nach Zu-
stimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister 
bestellt.

(6)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sei-
ne Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amts-
zeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum 
Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Kommt 
binnen drei Monaten nach Freiwerden der Stelle oder 
nach Versagung der Zustimmung keine Neuwahl zustan-
de, bestellt der Bürgermeister den vom Gemeinderat 
gewählten Feuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkom-
mandanten oder seinem Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3 
FwG). Diese Bestellung endet mit der Bestellung eines 
Nachfolgers nach Absatz 5.

(7)   Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehr-
kommandanten, des Abteilungskommandanten und 
ihrer Stellvertreter kann binnen einer Woche nach der 
Wahl von jedem Wahlberechtigten Einspruch bei der Ge-
meinde erhoben werden. Nach Ablauf der Einspruchs-
frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr gel-
tend gemacht werden.Gegen die Entscheidung über den 
Einspruch können der Wahlberechtigte, der Einspruch 
erhoben hat und der durch die Entscheidung betroffene 
Bewerber unmittelbar Anfechtungs- oder Verpflichtungs-
klage erheben.

(8)   Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuer-
wehrkommandanten oder eines hauptberuflich tätigen 
Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ist der 
Feuerwehrausschuss zu hören.

(9)   Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr verantwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) 
und führt die ihm durch Gesetz und diese Satzung über-
tragenen Aufgaben durch. Er hat insbesondere

 1.   eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben 
nach § 2 aufzustellen und fortzuschreiben und sie 
dem Bürgermeister mitzuteilen,

 2.   auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Aus-
stattung hinzuwirken,

 3.   für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr und

 4.   für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen 
und -einrichtungen zu sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 FwG),

 5.   die Zusammenarbeit der Einsatzabteilung bei Übun-
gen und Einsätzen zu regeln,

 6.   die Tätigkeit der Abteilungskommandanten, der Lei-
ter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr so-
wie des Kassenverwalters und des Gerätewarts zu 
überwachen,

 7.   dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu 
berichten,

 8.   Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem 
Bürgermeister mitzuteilen.

  Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Auf-
gaben angemessen zu unterstützen.

(10)  Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und 
den Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angele-
genheiten von sich aus zu beraten. Er soll zu den Bera-
tungen der Gemeindeorgane über Angelegenheiten der 
Feuerwehr mit beratender Stimme zugezogen werden

(11)  Die stellvertretenden Feuerwehrkommandanten haben 
den Feuerwehrkommandanten zu unterstützen und ihn 
in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu 
vertreten.

(12)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sei-
ne Stellvertreter können vom Gemeinderat nach Anhö-
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rung des Feuerwehrausschusses abberufen werden (§ 8 
Abs. 2 Satz 5 FwG).

(13)  Die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten (§ 10 
Nr. 2) und ihre Stellvertreter werden von den Angehöri-
gen der jeweiligen Einsatzabteilungen der Gemeindefeu-
erwehr aus deren Mitte in geheimer Wahl auf die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. Bei der Wahl der Stellvertreter 
wird auch die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Abteilungskomman-
danten oder eines Stellvertreters wird die Amtszeit des 
Nachfolgers auf die restliche Zeit der fünfjährigen Amts-
periode verkürzt. Die Wahlen finden in der Abteilungs-
versammlung statt. Für die ehrenamtlich tätigen Abtei-
lungskommandanten gelten im Übrigen die Absätze 4 
bis 6 entsprechend. Die Abteilungskommandanten sind 
für die Einsatzbereitschaft ihrer Einsatzabteilung verant-
wortlich und unterstützen den Feuerwehrkommandanten 
bei seinen Aufgaben nach Absatz 9. Für die stellvertre-
tenden Abteilungskommandanten gelten die Absätze 4 
bis 6 sowie 10 und 11 entsprechend.

§ 12 Unterführer
(1)   Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur be-

stellt werden, wenn sie
 1.  einer Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören,
 2.   über die für ihr Amt erforderlichen Kenntnisse und Er-

fahrungen verfügen und
 3.   die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenmi-

nisteriums erforderlichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen.

(2)   Die Unterführer werden vom Abteilungskommandanten 
im Einvernehmen mit dem Feuerwehrkommandanten auf 
Vorschlag des Abteilungsausschusses auf die Dauer von 
fünf Jahren bestellt. Der Feuerwehrkommandant kann 
die Bestellung nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses widerrufen. Die Unterführer haben ihre Dienststellung 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle eines vorzeitigen 
Ausscheidens bis zur Bestellung des Nachfolgers wahr-
zunehmen.

(3)   Die Unterführer führen ihre Aufgabe nach den Weisungen 
der Vorgesetzten aus.

§ 13 Schriftführer, Kassenverwalter, Gerätewart
(1)   Der Schriftführer und der Kassenverwalter werden vom 

Feuerwehrausschuss auf fünf Jahre gewählt. Der Gerä-
tewart wird vom Feuerwehrkommandanten nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister eingesetzt und abberufen. Vor der 
Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrgerä-
tewarts oder der Übertragung der Aufgaben des Feu-
erwehrgerätewarts auf einen Gemeindebediensteten ist 
der Feuerwehrausschuss zu hören.

(2)   Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses und über die Hauptversammlung jeweils 
eine Niederschrift zu fertigen und in der Regel die schrift-
lichen Arbeiten der Feuerwehr zu erledigen.

(3)   Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 
18) zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausga-
ben nach der Ordnung des Wirtschaftsplanes zu verbu-
chen. Zahlungen darf er nur aufgrund von Belegen und 
schriftlichen Anweisungen des Feuerwehrkommandan-
ten annehmen und leisten. Die Gegenstände des Son-
dervermögens sind ab einem Wert von 500 € in einem 
Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4)   Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die 
Ausrüstung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind 
unverzüglich dem Feuerwehrkommandanten zu melden.

(5)   Für Schriftführer, Kassenverwalter und Gerätewart in den 
Einsatzabteilungen gelten die Absätze 1 bis 4 sinnge-
mäß.

§ 14 Feuerwehrausschuss, Abteilungsausschüsse
(1)   Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehr-

kommandanten als dem Vorsitzenden und aus sieben, 
auf fünf Jahre gewählten Mitgliedern der Einsatzabteilun-
gen der freiwilligen Feuerwehr. Davon entfallen auf die 
Abteilungen

 in Immendingen drei Mitglieder,

 in Hattingen zwei Mitglieder,
 in Ippingen einem Mitglied und
 in Mauenheim einem Mitglied.
(2)   Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außer-

dem an
 die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,
  die Kommandanten der Einsatzabteilungen (Abteilungs-

kommandanten) und
 der Leiter der Altersabteilung,
 der Jugendfeuerwehrwart
 der Schriftführer und
 der Kassenverwalter.
(3)   Werden die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten 

oder die Abteilungskommandanten nach Absatz 1 in den 
Feuerwehrausschuss gewählt, erhöht sich die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder entsprechend.

(4)   Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn dies min-
destens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einladung 
mit der Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens 
drei Tage vor der Sitzung zugehen. 3Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(5)   Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses durch Übersenden einer Einladung mit Ta-
gesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an 
den Sitzungen jederzeit teilnehmen oder sich durch Be-
auftragte vertreten lassen.

(6)   Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt.

(7)   Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht-
öffentlich. Über jede Sitzung wird eine Niederschrift ge-
fertigt; sie ist dem Bürgermeister sowie den Ausschuss-
mitgliedern zuzustellen. Die Niederschriften sind den 
Angehörigen der Einsatzabteilungen auf Verlangen zur 
Einsicht vorzulegen.

(8)   Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch 
andere Angehörige der Gemeindefeuerwehr beratend 
hinzuziehen.

(9)   Bei den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr 
werden Abteilungsausschüsse gebildet. Sie bestehen 
aus dem Abteilungskommandanten als dem Vorsitzen-
den und bei der

 -  Einsatzabteilung in Immendingen aus sechs gewähl-
ten Mitgliedern,

 -  Einsatzabteilung in Hattingen aus drei gewählten Mit-
gliedern,

 -  Einsatzabteilung in Ippingen aus zwei gewählten Mit-
gliedern und

 -  Einsatzabteilung in Mauenheim aus einem gewählten 
Mitglied.

  Die Mitglieder werden in der Abteilungsversammlung für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Den Abteilungsaus-
schüssen gehören als Mitglied außerdem die Stellvertre-
ter des Abteilungskommandanten, der Schriftführer und 
der Kassenverwalter an. Die Absätze 4 bis 8 gelten für die 
Abteilungsausschüsse entsprechend. Der Feuerwehr-
kommandant ist zu den Sitzungen einzuladen, er kann 
sich an den Beratungen jederzeit beteiligen. Die Nieder-
schrift über die Sitzungen der Abteilungsausschüsse 
sind auch dem Feuerwehrkommandanten zuzustellen.

§ 15 Ausschüsse bei den Altersabteilungen und der 
Jugendfeuerwehr

(1)  Bei den Altersabteilungen können Ausschüsse gebildet 
werden. Sie bestehen aus den Leitern der Abteilungen 
als den Vorsitzenden und aus jeweils einem gewählten 
Mitglied. Die Mitglieder werden in der Abteilungsver-
sammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(2)  Dem Ausschuss gehören als Mitglied außerdem der 
Stellvertreter des Leiters der Abteilung, der Schriftführer 
und der Kassenverwalter an.

(3)  Für die Ausschüsse nach Absatz 1 gilt § 14 Abs. 4 bis 
8 entsprechend. Der Feuerwehrkommandant ist zu den 
Sitzungen einzuladen; er kann sich an den Beratungen 
jederzeit beteiligen.
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(4)  Für die Ausschüsse der Jugendfeuerwehr gilt die Ju-

gendordnung.

§ 16 Hauptversammlung und Abteilungsversammlung
(1)  Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet 

jährlich mindestens eine ordentliche Hauptversamm-
lung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der 
Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten 
der Feuerwehr, soweit für deren Behandlung nicht ande-
re Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschluss-
fassung vorzulegen.

(2)  In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkomman-
dant einen Bericht über das vergangene Jahr und der 
Kassenverwalter einen Bericht über den Rechnungsab-
schluss des Sondervermögens für die Kameradschafts-
pflege (§ 18) zu erstatten. Die Hauptversammlung be-
schließt über den Rechnungsabschluss.

(3)  Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkomman-
danten einberufen. Sie ist binnen eines Monats einzu-
berufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen 
der Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr dies 
schriftlich unter Angebe von Gründen verlangt. Zeitpunkt 
und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den Mit-
gliedern sowie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor der 
Versammlung bekannt zu geben.

(4)  Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der Angehörigen der Einsatzabteilun-
gen der Gemeindefeuerwehr anwesend ist oder an der 
Hauptversammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) in digi-
taler Form teilnimmt. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine 
zweite Hauptversammlung einberufen werden, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden bzw. in digita-
ler Form teilnehmenden Angehörigen der Einsatzabtei-
lungen der Gemeindefeuerwehr beschlussfähig ist. Be-
schlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzu-
stimmen.

(5)  Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift ge-
fertigt. Dem Bürgermeister ist die Niederschrift auf Ver-
langen vorzulegen.

(6)  Sofern die Hauptversammlung in Form einer Präsenz-
veranstaltung aus schwerwiegenden Gründen nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt werden kann, entscheidet der 
Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses, ob

 (a)  die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, 
jedoch maximal bis zu einem Jahr, verschoben wird 
oder

 (b)  die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten 
wird.

  Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei 
Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschut-
zes, bei sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen 
oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung unzumutbar wäre.

  Die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesenheit 
der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr im Sitzungs-
raum kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durchgeführt wer-
den, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch 
zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeig-
neter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer 
Videokonferenz, möglich ist. Die nach dem Feuerwehrge-
setz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und 
die Fassung von Beschlüssen in geheimer Abstimmung 
sind im Rahmen einer Hauptversammlung nach Absatz 6 
Buchstabe b) nicht möglich. Für sie gilt § 17 Absatz 7

(7)  Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehr sowie die Abteilungsversammlun-
gen bei den Altersabteilungen und der Jugendfeuerwehr 
gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend. Die Abteilungs-
versammlung wählt die auf die Abteilung entfallenden Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses i.S. des § 14 Abs. 1.

§ 17 Wahlen
(1)  Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung 

durchzuführenden Wahlen werden vom Feuerwehrkom-
mandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen 

die Wahlberechtigten einen Wahlleiter.
  Bei der Durchführung von Wahlen nach Absatz 7 leitet 

und organisiert der Bürgermeister oder eine von ihm be-
auftragte Person, unter Mitwirkung der Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr, die Wahl. Die beauftragte Person 
nach Satz 3 kann ein Angehöriger der Gemeindefeuer-
wehr sein.

(2)  Wahlen werden grundsätzlich geheim, mit Stimmzetteln, 
durchgeführt. Soweit nach dem Feuerwehrgesetz zu-
lässig, kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied 
widerspricht. Dies gilt nicht für die Wahl des Feuerwehr-
kommandanten, der Abteilungskommandanten sowie 
deren jeweilige Stellvertreter. Wahlen in digitaler Form 
nach Absatz 7 Buchstabe c) werden ohne Stimmzettel 
durchgeführt.

(3)  Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner 
Stellvertreter ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen der Wahlberechtigten er-
halten hat. Wird diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet 
eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den 
meisten Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit 
entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im 
ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht, findet 
ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr 
als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberech-
tigten erhalten muss.

(4)  Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird 
als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung 
durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stim-
men, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den 
Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Die nicht gewählten Mitglieder sind in der Reihen-
folge ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet ein 
gewähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest 
der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei der Wahl 
die höchste Stimmenzahl erzielt hat.

(5)  Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkomman-
danten und seiner Stellvertreter ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an 
den Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Gemeinde-
rat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten 
eine Neuwahl statt.

(6)  Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehr-
kommandanten oder seiner Stellvertreter nicht zustande 
oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat 
der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Ver-
zeichnis aller Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, 
die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im 
Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 
Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen.

(7)  Sofern die Hauptversammlung nach §16 Absatz 6 nicht 
in Form einer Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, 
entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung des Feu-
erwehrausschusses, ob

 (a)  die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung 
durchzuführenden Wahlen und Beschlussfassungen 
in geheimer Abstimmung in einer Präsenzversamm-
lung (Wahlversammlung) durchgeführt werden oder

 (b)  zu treffende Beschlüsse, in der bzw. die Wahlen 
durch die Versammlung in Form einer Briefwahl her-
bei- oder durchgeführt werden oder

 (c)  zu treffende Beschlüsse, in der bzw. die Wahlen 
durch die Versammlung in Form einer Onlineabstim-
mung bzw. -Wahl herbei- bzw. durchgeführt werden.

(8)  Für die Wahlen in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr und den Abteilungen bei den Altersabteilun-
gen sowie der Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 2 bis 
7 sinngemäß.

§ 18 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege 
(Kameradschaftskasse)

(1)  Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Ka-
meradschaftspflege und die Durchführung von Veran-
staltungen gebildet.
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(2)  Das Sondervermögen besteht aus
 1.   Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,
 2.   Erträgen aus Veranstaltungen,
 3.   sonstigen Einnahmen,
 4.   mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Ge-

genständen.
(3)  Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des 

Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im 
Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kamerad-
schaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen 
und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können 
für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt wer-
den. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können zuge-
lassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Au-
ßerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des 
Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausga-
ben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen 
werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

(4)  Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuer-
wehrausschuss. Der Feuerwehrausschuss kann den 
Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über die Ver-
wendung der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder 
für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feu-
erwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirt-
schaftsplans den Bürgermeister.

(5)  Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkas-
se (Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens ein-
mal von zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptver-
sammlung auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der 
Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

(6)  Für die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und 
die Jugendfeuerwehr werden ebenfalls Sondervermögen 
im Sinne des Absatzes 1 gebildet. Die Absätze 1 bis 5 
gelten entsprechend; an die Stelle des Feuerwehrkom-
mandanten, des Feuerwehrausschusses und der Haupt-
versammlung treten der Abteilungskommandant, der Ab-
teilungsausschuss und die Abteilungsversammlung.

§ 19 Inkrafttreten
(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 

in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.04.2021 außer Kraft

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den ist.
Immendingen, 19.12.2023
gez.
Manuel Stärk
Bürgermeister

Abgabetermine der Baugesuche für die  
darauffolgenden Gemeinderatssitzungen
Im Hinblick auf die kommenden Gemeinderatssitzungen 
weist das Bauamt darauf hin, dass die Baugesuche recht-
zeitig bei der Gemeindeverwaltung eingehen müssen, damit 
sie entsprechend vorbereitet und in den jeweiligen Gemein-
deratssitzungen behandelt werden können.
Gemeinderatssitzung:  Abgabe bis spätestens:
29.01.2024     10.01.2024
26.02.2024     07.02.2024
18.03.2024     28.02.2024
22.04.2024     03.04.2024
13.05.2024     24.04.2024
24.06.2024     05.06.2024
22.07.2024     03.07.2024
16.09.2024     28.08.2024
21.10.2024     02.10.2024
25.11.2024     06.11.2024
16.12.2024     27.11.2024
Bei Fragen können Sie sich gerne an das Ortsbauamt Im-
mendingen wenden. Ansprechpartner: Bernd Zeller, Tel. 
07462 24-263.

Winterpause für das Mitteilungsblatt
Das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr erscheint am Frei-
tag, 22. Dezember 2023. In den Kalenderwochen 52/2023 
und 1/2024 wird kein Mitteilungsblatt veröffentlicht. Nach 
der Pause erscheint das erste Mitteilungsblatt im neuen 
Jahr wieder am Freitag, 12. Januar 2024. Der Redaktions-
schluss für die erste Ausgabe im neuen Jahr ist am Mitt-
woch, 10.01.2024 um 12:00 Uhr. Um Beachtung wird gebe-
ten, vielen Dank.

K 10/22

Amtsgericht Tuttlingen
Amtsgericht Tuttlingen

VOLLSTRECKUNGSGERICHT

Terminsbestimmung:
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Datum Uhrzeit Raum Ort
Dienstag, 
23.01.2024

10:00 Uhr II, Sitzungs-
saal Ersatz-
Sitzungssaal
(hinter dem 
Gerichtsge-
bäude)

Amtsgericht 
Tuttlingen, 
Werderstra-
ße 8, 78532 
Tuttlingen

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von lmmendingen Miteigentum-
santeil verbunden mit Sondereigentum
ME-Anteil Sondereigentums-Art Blatt
150/1.000 verbunden mit dem Sonderei-

gentum an der Wohnung im DG 
Süd samt Kellerraum im UG - im 
Aufteilungsplan jeweils mit Nr. 6 
bezeichnet - so- wie der mit Nr. 6 
bezeichnete Raum im Speicher

676
BV-Nr.
1

an Grundstück
Gemarkung Flur-

stück
Wirtschaftsart 
u. Lage

Anschrift m2

lmmendingen 235/7 Gebäude- und 
Freifläche

Bismark-
straße 12

241

lmmendingen 235/8 Gebäude- und 
Freifläche

Bismark-
straße 14

237

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständi-
gen):

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Immendingen mit den 
Ortsteilen Hattingen, Hintschingen, 
Ippingen, Mauenheim und Zimmern.

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 
 68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen der Gemeinde-
verwaltung Immendingen mit den 
Ortsteilen: 
Bürgermeister Manuel Stärk, Schloss-
platz 2, 78194 Immendingen, oder 
sein/e Vertreter/in im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel. 07033 6924-0,  
info@gsvertrieb.de  
www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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3-Zimmer-Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus (zwei-
geschossiges Gebäude; teilunterkel lert); Whg. im DG mit 
Kellerraum und Speicherraum; Baujahr: Gründerzeit, unbe-
kannt (Annah me 1900); Wohnfläche ca. 66 m2; Flur, Küche, 
Wohnzimmer mit Balkon, Schlafzimmer, Kinder zimmer, Bad/
WC; Nutzfläche Kellerraum ca. 6 m2 u. Speicherraum ca. 13 
m2;
Verkehrswert: 75.000,00 €
Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de
143-145,148 Hinweis:
Gemäß §§ 67-70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein 
Gebot Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 
10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicher-
heitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Bietvoll-
machten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Amtsgericht Tuttlingen
Vollstreckungsgericht

AMTLICHE NACHRICHTEN

Aus dem Gemeinderat vom 18.12.2023
Der Gemeinderat traf sich zu seiner letzten Sitzung in diesem 
Jahr am vergangenen Montag. Traditionell wurde neben ei-
nigen weiteren Tagesordnungspunkten in dieser Sitzung der 
Haushaltsplan für das kommende Jahr 2024 beraten.
Die Sitzung des Gemeinderates hatte folgende Beratungs-
punkte zum Gegenstand:

Änderung der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Immen-
dingen
Nach einer Änderung des Feuerwehrgesetzes für Baden-
Württemberg hatte die Gemeinde im Jahr 2015 ihre Feu-
erwehrsatzung entsprechend der ebenfalls geänderten 
Mustersatzung des Gemeindetags und des Landesfeu-
erwehrverbands neu gefasst. Im Jahr 2016 erfolgte eine 
Anpassung bezüglich der Regelungen für die Jugendfeu-
erwehr und 2021 wurde aufgrund der Erfahrungen mit der 
Corona-Pandemie erneut die Mustersatzung überarbeitet, 
was ebenfalls zu einer Änderung unserer Feuerwehrsatzung 
führte. Auf Anregung des Kreisbrandmeisters soll nun die 
Feuerwehrsatzung der Gemeinde Immendingen vor der 
nächsten Hauptversammlung der Feuerwehr nochmals 
in einem Punkt an das geltende Feuerwehrgesetz und die 
Mustersatzung angeglichen werden.
In den bisherigen Feuerwehrsatzungen der Gemeinde Im-
mendingen war das Amt des Abteilungskommandanten der 
Einsatzabteilung Immendingen automatisch an das Amt 
desersten Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ge-
koppelt, falls der Abteilungskommandant nicht gleichzeitig 
Feuerwehrkommandant ist. Dieser Automatismus ist jedoch 
im Feuerwehrgesetz so nicht vorgesehen, da dort in § 8 Ab-
satz 2 festgelegt ist: „Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
kommandant und sein Stellvertreter oder seine Stellvertreter 
werden aus der Mitte der Einsatzabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeindefeuerwehr, die Abteilungskom-
mandanten und deren Stellvertreter durch die Angehörigen 
der jeweiligen Einsatzabteilung aus deren Mitte auf die Dau-
er von fünf Jahren gewählt“. Künftig sollen nun auch in Im-
mendingen alle Stellvertreter gewählt werden.
In obiger Vorschrift ist eine Amtszeit von fünf Jahren vor-
gesehen. Dies würde allerdings bei einem vorzeitigen Aus-
scheiden dazu führen, dass sich der Zeitpunkt der Wie-
derwahl des Nachfolgers von dem der übrigen gewählten 
Funktionsträger unterscheiden würde.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2009 im Rahmen eines 
Änderungsgesetzes zum Feuerwehrgesetz die Möglichkeit 
geschaffen, bei einem vorzeitigen Ausscheiden die Amtszeit 
des Nachfolgers auf die Dauer der regelmäßigen Amtszeit 
der übrigen Funktionsträger zu verkürzen. Von dieser Mög-
lichkeit hatte die Gemeinde bisher keinen Gebrauch machen 
müssen, aus aktuellem Anlass sollte nun diese Regelung 
doch in die örtliche Feuerwehrsatzung aufgenommen wer-
den.

Der Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Im-
mendingen hat am 14.12.2023 über den Änderungsentwurf 
und diesem zugestimmt.
Der Satzungsentwurf wurde einstimmig als Satzung be-
schlossen. Die Satzung ist an andere Stelle in dieser Ausga-
be des Mitteilungsblattes veröffentlicht.

Organisation der Europa- und Kommunalwahlen  
am 9. Juni 2024
Zusammen mit der Wahl zum Europäischen Parlament fin-
den am Sonntag, 9. Juni 2024 die Gemeinderats-, Kreis-
tags- und Ortschaftsratswahlen statt. Im Vorfeld gilt es die 
notwendigen Vorbereitungen zur Durchführung der Wahlen 
zu treffen. Für die allgemeine Wahlorganisation, wie Bildung 
der Wahlbezirke und der Wahlvorstände sowie Bestimmung 
der Wahllokale, ist der Bürgermeister als Verwaltungsorgan 
der Gemeinde kraft Gesetzes zuständig.
Es ist beabsichtigt, die Einteilung der Wahlbezirke wieder in 
der bisher bewährten Form vorzunehmen. Danach werden 
im Kernort zwei Wahlbezirke mit Wahlräumen in der Aula der 
Schlossschule und in der Donauhalle eingerichtet. Die Ort-
schaften bestehen jeweils aus einem Wahlbezirk mit Wahl-
lokalen in den Rathäusern, mit Ausnahme von Hintschingen 
und Zimmern. In Hintschingen dient der Saal der Schöntal-
halle als Wahlraum. In Zimmern dient der Jugendclub als 
Wahlraum.
Dem Gemeinderat obliegt die Beschlussfassung über die 
Bildung des Gemeindewahlausschusses. Nach § 11 des 
Kommunalwahlgesetzes leitet der Gemeindewahlausschuss 
die Gemeindewahlen und ist verantwortlich für die Fest-
stellung der Wahlergebnisse. Nach der vorgenannten Be-
stimmung besteht der Gemeindewahlausschuss aus dem 
Bürgermeister als Vorsitzenden und mindestens zwei Bei-
sitzern. Die Beisitzer und Stellvertreter in gleicher Zahl wählt 
der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. Ist der Bürger-
meister, wie bei uns gegeben Wahlbewerber, wählt der Ge-
meinderat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschus-
ses und einen Stellvertreter aus den Wahlberechtigen und 
Gemeindebediensteten. Was die Zahl der Mitglieder des Ge-
meindewahlausschusses anbelangt wurde vorgeschlagen, 
neben einem stellvertretenden Vorsitzenden drei Beisitzer 
zuzüglich Stellvertreter zu wählen. Damit könnte man sich 
den Weg offenhalten, dem Gemeindewahlausschuss erfor-
derlichenfalls zugleich die Aufgaben eines Wahlvorstandes 
zuweisen zu können. Zu beachten ist, dass Wahlbewerber 
sowohl für die Wahl der Kreisräte als auch der Gemeinde- 
und Ortschaftsräte und Vertrauensleute von Wahlvorschlä-
gen nicht im Gemeindewahlausschuss tätig sein können. 
Bei den letzten Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 hatte der 
Gemeindewahlausschuss folgende Besetzung:
Vorsitzender Manfred Spath, Stellvertretender Vorsitzender 
Hauptamtsleiter Manuel Stärk, Beisitzer Peter Mötzing, Jo-
sef Schwarz, Hans-Peter Neumann,
Stellvertreter Markus Scheuch, Hans-Christoph Ehlers, Se-
raina Bödeker
Für die personelle Besetzung des Gemeindewahlausschus-
ses wurden Vorschläge der Parteien und Fraktionen erbeten.
Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat, dass auf-
grund der eingebrachten Vorschläge sich der Gemeinde-
wahlausschuss für die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 
wie folgt zusammensetzt:
Vorsitzender Manfred Spath, Stellvertretender Vorsitzender 
Hauptamtsleiter Mark Löffler, Beisitzer Michael Abert, Josef 
Schwarz, Hans-Peter Neumann
Stellvertreter Markus Scheuch, Heimrad Buhl, Peter Glökler.

Kommunale Wärmeplanung – Förderantragstellung im 
„Konvoi“
Energieeffizienz und Klimaschutz sowie Klimawandelfol-
genanpassung werden immer wichtiger um Kommunen zu-
kunftsorientiert aufzustellen.
Dem Wärmesektor kommt auf dem Weg zur Klimaneutralität 
eine große Bedeutung zu. Die Weichen für eine Umstellung 
zur klimaneutralen Wärmeversorgung müssen frühzeitig und 
in den Kommunen gestellt werden, da Wärme lokal für Raum-
wärme, Warmwasser und Prozesswärme benötigt wird, sie 
langfristiger Planungen und langlebiger Investitionen bedarf, 
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jedoch nur über kurze Strecken ohne große Verluste trans-
portiert werden kann. Eine kommunale Wärmeplanung un-
terstützt Gemeinden strategisch, die Herausforderungen der 
Wärmewende anzugehen. Eine kommunale Wärmeplanung 
umfasst eine Bestandsanalyse zum Wärmebedarf und zur 
Versorgungsstruktur in einer Kommune sowie eine Analyse 
der vorhandenen Potenziale zur Wärmeversorgung mittels 
erneuerbarer Energien. Darauf aufbauend wird ein Szenario 
für eine klimaneutrale Wärmeversorgung für die Gesamtge-
meinde erstellt. Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohner 
sind in Baden-Württemberg verpflichtet, bis zum 31. De-
zember 2023, einen solchen Plan zu erstellen. Gemeinden 
mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern können diese Planung der-
zeit noch freiwillig erstellen und sie je nach Konstellation im 
Rahmen einer Landesförderung mit bis zu 80 % der Kosten, 
über eine Bundesförderung mit 90 % gefördert bekommen. 
Ausdrücklich erwünscht sind in Baden-Württemberg dabei 
interkommunale Planungen im „Konvoi“. Hier wird der Vor-
teil im Nutzen von Synergien und somit einem geringeren 
Kostenansatz für die Erstellung der Planung gesehen. Die 
Stadt Blumberg sowie die Stadt Geisingen wären bereit, im 
sog. „Konvoi“ mit der Gemeinde Immendingen eine kom-
munale Wärmeplanung zu beauftragen. Die regionale Ener-
gieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg hat für Kommunale 
Wärmeplanung eine Beratungsstelle eingerichtet und kann 
die Kommunen unterstützen die notwendigen Schritte zur 
Erstellung eines Wärmeplan anzugehen. Der Gemeinderat 
hat die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung im 
„Konvoi“ mit den Stadt Blumberg u. Stadt Geisingen ein-
stimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde mit der Umset-
zung weiterer Schritte beauftragt.

Baugesuche
Der Gemeinderat hatte über 5 Baugesuche zu beraten. Zwei 
Maßnahmen waren lediglich zur Kenntnisnahme. Bei den 
übrigen Baugesuchen wurde jeweils das gemeindliche Ein-
vernehmen sowie die teilweise erforderlichen Befreiungen 
erteilt.

Beratung des Haushaltsplans
Kurs halten in herausfordernden Zeiten – Investitionen 
in Familienfreundlichkeit, Stärkung des Wirtschafss-
tandorts und Erhalt der Infrastruktur
Nachdem zu Beginn des Jahres 2020 bei der Gemeinde 
Immendingen ein neues Haushaltsrecht eingeführt wurde, 
legte nun die Verwaltung den fünften Haushaltsplan vor, 
der nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt 
wurde. Durch die neue Berechnungsweise sollen politische 
Ziele effektiver und effizienter umgesetzt und ein umfassen-
der Überblick über den gesamten Ressourcenverzehr, die 
kommunalen Schulden und das gemeindliche Vermögen 
gegeben werden. Bevor Kämmerer Müller die einzelnen Po-
sitionen des Planwerks erläuterte, gab Bürgermeister Stärk 
sowohl einen Rückblick auf das vergangene wie auch einen 
Ausblick auf das kommende Jahr.
Er stellte fest, dass das zu Ende gehende Jahr nicht nur für 
die Gemeinde ein herausforderndes Jahr war. Die Corona-
Krise wurde abgelöst durch die Energiekrise, den Angriffs-
krieg der russischen Föderation in der Ukraine und weiteren 
kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Welt sowie die 
sehr hohe Inflation verbunden mit gestörten Lieferketten. Die 
Krise ist zum Dauerzustand geworden. Probleme werden 
in der großen Politik aber immer weniger gelöst, sondern 
einfach kommunalisiert durch immer weitere Aufgabende-
legationen an die Kommunen. Die Durchsetzung parteipoli-
tischer Ideologien und die damit einhergehende Schaffung 
immer neuer Ansprüche sind kaum mehr zu bewältigen.
Der eigene kommunale Spielraum wird immer weiter ein-
geengt, denn allzu oft wird leider vergessen der Gemeinde 
auch die finanziellen Mittel für diese Aufgaben zur Verfügung 
zu stellen. Von kommunaler Seite kann es so nicht mehr wei-
tergehen. Die personellen und finanziellen Ressourcen sind 
fast aufgebraucht, und die immer neuen vom Land, vom 
Bund und von der europäischen Union gegeben Vorgaben 
können irgendwann nicht mehr umgesetzt werden.
Wir befinden uns in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Die 
Menschen haben Angst vor Wohlstandsverlust und fühlen 

sich in vielen Bereichen überfordert, bevormundet und nicht 
mitgenommen. Die Umfrageergebnisse lassen für die im 
kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen im Osten 
der Republik nichts Gutes erwarten. Auf unserer kommu-
nalen Ebene trifft dies Gott sei Dank jedoch nicht zu. Hier 
haben die Verwaltung und die Gremien noch das Vertrauen 
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Herr Bürgermeister 
Stärk erläuterte, dass wir noch greifbar seien und die Ent-
scheidungen nachvollziehbar seien.
Es ist der Zusammenhalt der unsere Gemeinde ausmacht – 
gerade auch in schwierigen Zeiten. Auf diesen Zusammen-
halt könne man bauen.
Trotz der Schwierigkeiten konnte aus dem gesetzten Pro-
gramm für 2023 vieles erfolgreich bewältigt und abge-
schlossen werden. Vieles wurde ebenfalls bereits begon-
nen und befindet sich in der Umsetzung. Der Neubau des 
Feuerwehrhauses konnte fast zum Abschluss gebracht 
werden. Am Muttertag konnte das neue Feuerwehrfahrzeug 
LF 20 KatS geweiht werden. Ebenfalls wurde der Waldkin-
dergarten erfolgreich an den Start gebracht. Im Bereich der 
Glasfasererschließung konnten Fortschritte erzielt werden, 
die für den weiteren Ausbau die Grundlage sind. Bei der Er-
schließung des Gewerbegebiets Donau-Hegau II ist man mit 
großen Schritten vorangekommen. Gerade dies ist ein wich-
tiges Projekt, um das strukturelle Defizit, dass der Haushalt 
hat, weiter auszugleichen.
Der Bürgermeister betonte, man müsse den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung großen 
Respekt zollen. Man habe eine schlagfertige Truppe. Es 
sei nicht normal, was diese Verwaltung in Immendingen zu 
leisten vermag. Er sei froh, dass er auf eine solche Truppe 
bauen könne.
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindergär-
ten und der Schülerbetreuung seien außerordentlich belas-
tet. Ihnen gelte sein Dank genauso wie den Beschäftigten im 
Bauhof. Ebenfalls sprach der Bürgermeister den Mitgliedern 
des Gemeinderats, den Ortsvorstehern und den Ortschafts-
räten seinen Dank aus. Die Gemeinde Immendingen könn-
te nach seiner Überzeugung nicht so gut unterwegs sein, 
wenn nicht diese hervorragende Harmonie in den Gremien 
herrschen würde. Trotz manchmal kontroverser Meinungen 
ständen doch immer die Sache und das Wohl der Gemeinde 
im Vordergrund.
Bürgermeister Stärk stellte fest, dass der vorliegende Haus-
haltsplan nun der vierte sei, den er einbringen darf. Er stellte 
außerdem fest, dass die Gemeinde nach wie vor abhängig 
ist von Zuschüssen und Zuweisungen. Wenn dann diese 
wegbrechen, dann spüre das die Gemeinde enorm. Die Ge-
meinde hat ein strukturelles Defizit im Haushalt. Es bedarf 
großer Anstrengungen den Sanierungsstau abzuarbeiten 
sowie die nötigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen.
Die Verwaltung hat schon bei den Anmeldungen zum Haus-
halt einen dicken Rotstift verwendet. Nicht jede Haushaltsan-
meldung hat daher Einklang in den Haushaltsplanentwurf 
gefunden, wofür Bürgermeister Stärk um Verständnis bat. 
Es ist jedoch gelungen einen ordentlichen Haushalt aufzu-
stellen. Der Haushalt sieht etwas positiver aus, als unsere 
tatsächliche Lage wirklich ist. Wir haben noch ein kleines 
positives Ergebnis im Ergebnishaushalt, welches aber deut-
lich geringer ausfällt als im vergangenen Jahr. Anders als 
die Jahre zuvor, werden wir aber die liquiden Mittel nicht 
abschmelzen, sondern können diesen etwas zuführen. Dies 
ist aber keinesfalls eine Trendwende, sondern beruhe auf 
einmaligen Effekten. Zum einen haben wir unseren Inves-
titionen große Förderquoten gegenüberstehen und zum 
anderen haben wir 3 Millionen Euro im Bereich von Grund-
stücksveräußerungen. Bei aller Anstrengung im Bereich der 
Gewerbeansiedlung kann die Gemeinde nicht davon aus-
gehen, dass solche Summen nun jedes Jahr zur Verfügung 
stünden. Positiv anmerken mochte Bürgermeister Stärk 
aber die positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteu-
er und dies in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Dies 
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den wir weiter 
konsequent beschreiten sollten. Es gilt jedoch weiter finan-
ziell auf Sicht zu fahren.
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Es bedarf nach wie vor großen Anstrengungen nach und 
nach den vorhandenen Sanierungsstau abzuarbeiten und 
die anstehenden Herausforderungen zu meistern.
Ein großer Bereich sind auch in diesem Jahr die Investitio-
nen. So gelingt es der Gemeinde wieder beachtliche 7,5 Mil-
lionen Euro zu investieren. Man habe die Priorität beim Breit-
bandausbau, bei der Erschließung des ersten Bauabschnitts 
in Donau-Hegau II, bei der Kinderbetreuung mit der Planung 
des Kindergartens in Zimmern, beim Starkregenrisikoma-
nagement, bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf 
LED-Technik, beim Abschluss des Neubaus des Feuerwehr-
gerätehauses, bei der Deckschicht in Donau-Hegau I, bei 
der Sanierung der Brücke beim Anwesen Scheuch, beim In-
fopoint Donauversinkung sowie beim Glasfaserausbau ge-
legt. Die im letzten Jahr beschlossene Kreditermächtigung 
von 1.000.000,-- Euro werde nicht benötigt. Für das nächste 
Jahr wird diese jedoch wieder vorgeschlagen werden. Aus 
Sicht von Bürgermeister Stärk ist es trotz aller Schwierigkei-
ten gelungen einen Haushalt aufzustellen, der die Gemeinde 
auf dem bisherigen erfolgreichen Kurs halte und insgesamt 
voranbringe. Leichte Hoffnung dürfen wir haben, dass die 
Erhöhung der Kreisumlage geringer als eingeplant ausfällt. 
Eingeplant wurde, wie von der Kreisverwaltung angekün-
digt, eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 
1,0 %. Bürgermeister Stärk hegt aufgrund der Vorberatun-
gen jedoch die Hoffnung, dass diese Erhöhung auf 0,5 % 
abgemildert werde und den Griff des Kreises in die Finanzen 
der Kommune geringer ausfallen lässt.
Sodann machte Kämmerer Müller die Ausführungen zum 
Haushaltsplan. Er dankte zum Abschluss Bürgermeister 
Stärk und seinen Amtsleiterkollegen für die gute und kolle-
giale Zusammenarbeit sowie seinem Team in der Kämmerei.
Clemens Knoblauch gab als Fraktionssprecher der CDU-
Fraktion ebenfalls einen kurzen Rückblick auf das abgelau-
fene Jahr. Er bedankte sich bei Bürgermeister Stärk, Herrn 
Kohler, dem Leiter des Bauhofs sowie der Verwaltung im 
Allgemeinen. Er betonte, es sei ein gewaltiger Haushalt mit 
7.500.000,-- Euro an Investitionskosten und Gewerbesteu-
erplanungen von 3.000.000.-- Euro. Vor knapp 10 Jahren 
habe sich die Gemeinde bei der Gewerbesteuer noch über 
knapp 1.000.000,-- Euro gefreut.
Dies sei eine tolle Entwicklung, aber es stünden auch massi-
ve Investitionen in die Schule, den Kindergarten sowie Stra-
ßen und Brücken an. Hier sprach er seinen Dank an Käm-
merer Müller aus, der trotzdem die Zahlen im Griff habe. Auf 
einem guten Weg müssen wir weiterhin bodenständig pla-
nen. Er schloss seine Rede mit dem Zitat von Bürgermeister 
Stärk: „Kurs halten in herausfordernden Zeiten“.
Frank Henning, SPD-Fraktionssprecher, schloss sich dem 
Dank an die gesamte Verwaltung an. Auch seine Fraktion 
sehe die gute Arbeit, die geleistet werde und sei für die har-
monische und professionelle Arbeit im Rathaus dankbar. 
Ebenfalls bedankte er sich bei Bürgermeister Stärk. Er und 
seine Fraktionskollegen freuen sich insbesondere über den 
Start des Waldkindergartens und dessen Erfolg. Er wisse 
auch um die Kosten der Straßen- und Gehwegsanierung; 
diese sollte aber nicht aus den Augen verloren werden.
Abschließend bedankte sich Bürgermeister Stärk nochmals 
bei den Fraktionssprechern und dem Gemeinderat und 
drückte seine Freude darüber aus, dass die Arbeit der Ver-
waltung gesehen und respektiert werde.

Etat-Eckdaten
Wesentliche Einnahmen des Ergebnishaushalts
Schlüsselzuweisungen des Landes  4.578.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  4.281.000 €
Vergnügungssteuer  500.000 €
Grundsteuer A und B  1.057.000 €
Gewerbesteuer  3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  223.200 €

Wesentliche Ausgaben des Ergebnishaushalts
Personalausgaben  5.668.500 €
Gewerbesteuerumlage an das Land  308.800 €
Finanzausgleichsumlage an das Land  2.365.800 €
Kreisumlage  3.511.300 €
Zinsausgaben  43.000 €

Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende voraus-
sichtlich auf 2,535 Millionen Euro was einer Pro-Kopf-Ver-
schuldung von 386,60 € entspricht. Darin nicht enthalten 
sind die Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung so-
wie des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Gei-
singen und des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres 
Aitrachtal. Die liquiden Mittel betragen zum Ende des Jahres 
voraussichtlich 4.742.800 Euro.

Bekanntgaben
Bürgermeister Stärk gab bekannt, dass die Gemeinde Im-
mendingen eine Schenkung erhalten habe. Ekkehard Heiz-
mann aus der Ortschaft Zimmern schenkte der Gemeinde 
Immendingen ein Ölbild des Immendinger Künstlers Reich-
le. Franz Dreyer, der das Heimatmuseum der Gemeinde Im-
mendingen verwaltet und betreut, hat bereits einen Platz im 
Museum gefunden.
Bürgermeister Stärk bedankte sich nochmals öffentlich bei 
Herrn Ekkehard Heizmann für die Schenkung.
Weiter berichtet Bürgermeister Stärk, dass das Projekt 
„Wohnpark am Schloss“ 2024 in Fertigstellung gehen wird. 
Das Elias-Schrenk-Haus als Betreiberin der Tagespflege be-
reitet sich bereits intensiv auf den Start vor. Man sei in en-
gem Austausch. Ebenfalls seien seitens des Elias-Schrenk-
Haus weitere Ideen im Bereich der Seniorenarbeit geplant. 
Bürgermeister Stärk brachte seine Freude über diese Ent-
wicklung zum Ausdruck.

Änderung der Mülltonnen-Leerung
Durch die Weihnachtsfeiertage wird die Leerung der Bio-
mülltonnen von Montag auf Samstag, 23. Dezember 2023 
verlegt. Um Beachtung wird gebeten!
Bitten denken Sie daran, dass die Abfuhr generell um 06:00 
Uhr beginnt. Die Abfallgefäße müssen am Abfuhrtag recht-
zeitig am Straßenrand bereitstehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.abfall-tuttlin-
gen.de oder im Abfallkalender, welcher vom Landratsamt 
Tuttlingen – Abfallberatung - herausgegeben und an alle 
Haushalte kostenlos verteilt wurde. Weitere Exemplare des 
Abfallkalenders sind beim Bürgerservice im Rathaus erhält-
lich.
Hinweis: Sie haben eine Reklamation bezüglich der Lee-
rung der Restmüll-, Biomüll- oder Papiertonnen?
Dann können Sie sich direkt an das Abfuhrunternehmen, Fir-
ma ALBA, wenden: Tel. 07403 92940.

Immendinger Wochenmarkt
Der Wochenmarkt findet in der Kalenderwoche 51 wie ge-
wohnt am Donnerstagvormittag, 21. Dezember 2021, von 
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Rat-
haus statt. An diesem Tag kann noch einmal an allen Stän-
den vor Weihnachten eingekauft werden.
An den vier darauffolgenden Donnerstagen (KW 52 und 
01/2024 sowie KW 02/2024 und 03/2024) machen die 
Marktleute eine vierwöchige Pause zum Jahreswechsel.
Der große Obst- und Gemüsestand von Herrn Lafar wird 
erst ab dem 07.03.2024 wieder auf unserem Wochenmarkt 
vertreten sein.
Auch „Annett’s Blumenladen“ aus Möhringen ist bereits seit 
einigen Wochen in der Winterpause. Blumen und Pflanzen 
für den Garten und Zuhause werden voraussichtlich vor 
Ostern wieder auf dem Markt erhältlich sein. Der genaue 
Zeitpunkt wird rechtzeitig über das Mitteilungsblatt ange-
kündigt.
Frau Mayer und der Verkaufswagen vom Hoflädele Schmid 
aus Hattingen werden im neuen Jahr am Donnerstag, dem 
25.01.2024 auf dem Schlossplatz vertreten sein.

Abschießen von Böllern und Feuerwerks- 
körpern ist nur an Silvester erlaubt
Das Ordnungsamt der Gemeinde Immendingen weist darauf 
hin, dass das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenstän-
den der Klasse II (Feuerwerkskörper/Knallkörper) nach § 23 
Abs. 2 der 1. Sprengstoffverordnung (1. SprengV)
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nur am 31. Dezember und am 1. Januar
eines jeden Jahres gestattet ist (diese Einschränkung gilt 
nicht für Inhaber entsprechender Erlaubnisse oder Befä-
higungsscheine). Zuwiderhandlungen stellen Ordnungs-
widrigkeiten dar und können mit einem Bußgeld geahndet 
werden. Wir bitten Sie darum, dies zu beachten und vor 
dem Silvestertag sowie nach dem Neujahrstag keine Feuer-
werkskörper/Knallkörper zu zünden.
In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, 
Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäu-
sern ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Knall-
körpern verboten (§ 23 Abs. 1 der SprengV)!
Ebenso ist daran zu erinnern, dass Personen unter 18 Jah-
ren der Umgang (Aufbewahren und Abbrennen) von Feuer-
werkskörper/Knallkörpern (pyrotechnischen Gegenständen 
der Klasse II) verboten ist. (§ 23 Abs. 2 Satz 2).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Abschie-
ßen von Böllern und Feuerwerkskörpern außerhalb von 
Silvester einer Genehmigung bedarf. Der Antrag auf Ge-
nehmigung ist beim Bürgerservice der Gemeinde Immen-
dingen einzureichen. Die Gebühr hierfür beträgt 15,00 Euro.

Christbaumverwertung
Zur Abgabe von Christbäumen sind alle mobilen Grünschnit-
tannahmestellen sowie alle Grünguthöfe im Landkreis Tutt-
lingen am Samstag, 13. Januar 2024, geöffnet. Die Christ-
bäume können an dem besagten Tag bei den Sammelstellen 
abgegeben werden.
Bitte legen Sie Ihre Bäume, wie leider bereits festgestellt 
werden musste, nicht einfach vor diesem Termin z. B. an 
der Donauhalle ab!

Die Grünschnittannahmestellen sind zu folgenden Zeiten 
geöffnet:
Immendingen – 
Parkplatz Donauhalle  10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Hattingen – alter Sportplatz  09:30 Uhr bis 11:00 Uhr
Hintschingen – 
ehemaliger Farrenstall  10:45 Uhr bis 11:00 Uhr
Ippingen – Himmelbergstraße 12  08:45 Uhr bis 09:15 Uhr
Mauenheim – Dielstraße 3  09:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Zimmern – ehemaliger Farrenstall 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr

Es ist darauf zu achten, dass die zur Abgabe kommenden 
Bäume völlig vom Schmuck befreit sind. Lametta und sons-
tiger Baumschmuck können nicht kompostiert werden.

LANDKREIS TUTTLINGEN

Landratsamt Tuttlingen zwischen den  
Feiertagen geschlossen
Das Landratsamt Tuttlingen bleibt zwischen Weihnachten 
und Neujahr, von Mittwoch, 27. Dezember 2023, bis ein-
schließlich Freitag, 29. Dezember 2023, geschlossen. Ab 
Dienstag, 2. Januar 2024, ist das Landratsamt wieder zu 
den regulären Zeiten für den Besucherverkehr geöffnet.

Öffnungszeiten der Deponien und Wertstoffhöfe
Das Abfallzentrum Talheim ist vom 27. bis 30. Dezember 
2023 geschlossen. Ab dem 2. Januar ist die Anlage wieder 
werktags von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie von 13:00 bis 17:30 
Uhr geöffnet.
Die Wertstoffhöfe sowie die Bauschuttdeponie Aldingen 
sind vom 27. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 ge-
schlossen. Ab Montag, 8. Januar 2024, öffnen die Wertstoff-
höfe wieder mit den verkürzten Winteröffnungszeiten.
Am Samstag, 13. Januar 2024, sind alle mobilen Grün-
schnittannahmestellen für die Abgabe der Weihnachtsbäu-
me geöffnet.
Alle Öffnungszeiten sind unter www.abfall-tuttlingen.de ab-
rufbar.

Neue Sprechstunden der Fachstelle  
für Pflege und Selbsthilfe
Pflegebedürftig kann jeder werden: zum Beispiel durch ei-
nen Unfall, eine schwere Erkrankung oder durch das Älter-
werden. Wichtig ist es, im Fall der Pflegebedürftigkeit kom-
petente Beratung zu erhalten. Die Fachstelle für Pflege und 
Selbsthilfe des Landkreises Tuttlingen bietet ab sofort neue 
Sprechstunden an:
Montag bis Freitag
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
in Spaichingen, Gesundheitszentrum
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 in Tuttlingen, Gartenstraße 22
Mittwoch
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
in Geisingen, Bauamt, Hauptstraße 15
Donnerstag
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
in Trossingen, Achauerstraße 3
Eine Terminvereinbarung ist vorab erforderlich unter Telefon 
07461 926 4610 oder E-Mail fps@landkreis-tuttlingen.de.

Folgende Themen sind mögliche Beratungsinhalte:
• Beratung, Vermittlung und Koordinierung aus einer Hand
• Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung
• Leistungserbringer
• Tages-, Verhinderungs-, Kurzzeitpflege
• Wohnformen im Alter
• Finanzierungsmöglichkeiten
• Angebote für pflegende Angehörige
• Zusätzliche Betreuungsangebote
• Unterstützungsmöglichkeiten für Demenzkranke und 

ihre Angehörigen
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Tuttlingen bietet Be-
ratung, Vermittlung und Koordinierung aus einer Hand. Auf 
Wunsch kann auch ein Versorgungsplan erstellt werden. 
Pflegestützpunkte stehen allen Menschen in Fragen zur 
Pflege und zu Fragen rund um das Thema Älterwerden zur 
Seite. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist es 
das Ziel, auch bei Pflegebedürftigkeit, ein weitestgehend 
selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld zu ermög-
lichen.
Neutralität ist für eine gute Beratung wichtig. Der Pflege-
stützpunkt vertritt keine Eigeninteressen und hilft den Be-
troffenen dabei, eine individuelle und den finanziellen Mitteln 
entsprechend angemessene Lösung zu finden.

Sonder-Öffnungszeiten der Tierkörper- 
Annahmestelle (Verwahrstelle) am Wertstoff-
hof Mühlheim im Zeitraum 27.12.2023 bis 
05.01.2024
Da die Wertstoffhöfe im Landkreis Tuttlingen vom 24.12.2023 
bis zum 07.01.2024 geschlossen sind, hat das Veterinäramt 
für die Entsorgung von Wildabfällen und Tierkörpern aus 
der Jagd, von Tierkörpern von Gemeindebauhöfen und von 
Tierkörpern von Privatpersonen Sonder-Öffnungszeiten am 
Wertstoffhof Mühlheim festgelegt.
Dazu ist die Tierkörper-Annahmestelle (Verwahrstelle) 
am Wertstoffhof Mühlheim an folgenden Tagen geöffnet:
Mittwoch, 27.12.2023,
Freitag, 29.12.2023,
Dienstag, 02.01.2024
und Freitag, 05.01.2024,
jeweils von 10 bis 11 Uhr.
Am Wertstoff Mühlheim ist an diesen Tagen ausschließlich 
die Tierkörper-Annahmestelle geöffnet. Die anderen Be-
reiche des Wertstoffhofs sind geschlossen.
Weiterhin ist eine Entsorgung über die Tierkörper-Annahme-
stelle an der Kläranlage Spaichingen an folgenden Tagen 
möglich: Mittwoch, 27.12.2023, bis Samstag, 30.12.2023, 
Dienstag, 02.01.2024, bis Freitag, 05.01.2024, zu den dort 
üblichen Öffnungszeiten (Mo. – Do., 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, 
Fr. und Sa., 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr).
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STANDESAMTSNACHRICHTEN

Standesamtliche Mitteilungen für den Monat 
November 2023
30.11.2023 Hauptwohn-

sitz
Neben-

wohnsitz
Gesamtein-

wohner
Immendingen 3.055 98 3.153
Hattingen 800 32 832
Hintschingen 234 16 250
Ippingen 408 19 427
Mauenheim 528 12 540
Zimmern 1.518 36 1.554
Gesamt: 6.543 213 6.756
Geburten:   8
Eheschließungen:  3
Sterbefälle:    5
Die jeweilige Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor.

Geburt:
05.11.2023 Veit, Julian
Eltern:   Veit, geb. Lohrer, Corina
    und
    Veit, Raphael Joseph
    beide wohnhaft in Immendingen, 
    OT Hattingen, Kirchstraße 26
19.11.2023 Wüst, Lasse
Eltern:   Wüst, geb. Grünwald, Tanja
    und
    Wüst, Julian
    beide wohnhaft in Immendingen, 
    OT Zimmern, Beethovenstraße 24

Eheschließungen:
06.11.2023 Babeo, geb. Bleike, Lisa-Marie Dorothy
    und
    Babeo, Kevin Sven
    beide wohnhaft in Lahr/Schwarzwald, 
    Kuhbacher Hauptstraße 9A
18.11.2023 Bäuerle, geb. Späth, Gabriela
    und
    Bäuerle, Günther Hugo
    wohnhaft in Donaueschingen, 
    Mühlwiesen 26
    wohnhaft in Immendingen, 
    OT Zimmern, Kirchgasse 3
23.11.2023 Glunk, geb. Fritsch, Marlen
    und
    Glunk, Jochen
    beide wohnhaft in Geisingen, 
    Gartenstraße 5

Sterbefälle:
06.11.2023 Elsäßer, Wolfgang
    wohnhaft gewesen in Immendingen, 
    Fichtenweg 2
10.11.2023 Rupp, geb. Elsässer, Anna Maria
    wohnhaft gewesen in Immendingen, 
    Schwarzwaldstraße 21
13.11.2023 Sterk, geb. Engesser, Hildegard
    wohnhaft gewesen in Immendingen, 
     Mauenheim, Dielstraße 8
15.11.2023 Wenzler, geb. Goebel, Michaela Birgitta
    wohnhaft gewesen in Immendingen, 
    OT Mauenheim, Amselweg 2

JUBILARE

Unsere Altersjubilare
Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag am:
24. Dezember 2023  Herrn Josef Dessel 
       An der Steig 16 A  70 Jahre

24. Dezember 2023  Herrn Eduard Frank 
       Johann-Peter-Hebel-Straße 31 
 70 Jahre
25. Dezember 2023  Frau Christa Schlegel 
       Steinäckerstraße 4 
       Zimmern  75 Jahre
25. Dezember 2023  Frau Christa Mochar 
       Am Freiheitszentrum 12/1 
       Zimmern 70 Jahre
27. Dezember 2023  Frau Irene Bauer 
       Leitzenfeldstraße 7  80 Jahre
30. Dezember 2023  Herrn Heinrich Otto Hofacker 
       Gartenstraße 4/1  70 Jahre
5. Januar 2024   Herrn Martin Franz Hall 
       Stettiner Straße 3  70 Jahre

SCHULNACHRICHTEN

Infoveranstaltung des Technischen  
Gymnasiums in Tuttlingen am Donnerstag, 
18.01.2024 um 18.30 Uhr
Die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule informiert alle inter-
essierten Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern in der 
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Mühlenweg 21, 78532 
Tuttlingen, über das Angebot des Technischen Gymnasi-
ums in Tuttlingen mit den Profilen Technik und Management 
sowie Gestaltungs- und Medientechnik am Donnerstag, 
18.01.2024 um 18.30 Uhr.
Die Besucher können sich über die Besonderheiten und die 
Zusatzangebote des Technischen Gymnasiums an der Fer-
dinand-von-Steinbeis-Schule informieren und diese bei der 
Führung durchs Gebäude an unterschiedlichen Stationen 
auch live erleben. Aktuelle wie ehemalige Schülerinnen und 
Schüler, Fachlehrkräfte und weitere Ansprechpartner geben 
Einblicke in den schulischen Alltag und auch für die Verpfle-
gung ist gesorgt.
Das Technische Gymnasium ermöglicht als Abschluss eine 
allgemeine Hochschulreife (Abitur) als Voraussetzung eines 
Studiums an jeder Hochschule und Universität.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 
www.steinbeisschule.de.

Infoveranstaltung der Zweijährigen  
Berufsfachschule Metall (2BFM) in Tuttlingen 
am Donnerstag, 25.01.2024 um 18.30 Uhr
Die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule informiert alle inter-
essierten Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern in der 
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Mühlenweg 21, 78532 
Tuttlingen, über das Angebot der zweijährigen Berufsfach-
schule mit dem Profil Metall in Tuttlingen am Donnerstag, 
dem 25.01.2024 um 18.30 Uhr.
Die Besucher können sich über die Besonderheiten und die 
Zusatzangebote der zweijährigen Berufsfachschule an der 
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule informieren und diese bei 
der Führung durch Werkstätten und Arbeitsräume auch live 
erleben. Aktuelle Schülerinnen und Schüler, Fachlehrkräfte 
und weitere Ansprechpartner geben Einblicke in den schu-
lischen Alltag.
Die zweijährige Berufsfachschule führt auf der Basis eines 
Hauptschulabschlusses zur Fachschulreife (mittlerer Bil-
dungsabschluss) und ermöglicht dadurch die Fortführung 
der Schullaufbahn an einem beruflichen Gymnasium oder 
einem Berufskolleg. Darüber hinaus erhalten die Schülerin-
nen und Schüler dieser Schulart eine berufliche Grundbil-
dung, was den erfolgreichen Eintritt in die duale Berufsaus-
bildung befördert.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 
www.steinbeisschule.de.
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Schlossschule

Weihnachtskonzert  
an der Schlossschule Immendingen

 
Bläserklassen und Schulchöre der Klassen 1+2 sowie 3+4
 Foto: Schlossschule Immendingen

 
Schulchor Klassen 1 und 2
 Foto: Schlossschule 
Immendingen

Am 18. Dezember fand an 
der Schlossschule in Im-
mendingen das alljährliche 
Weihnachtskonzert statt. Die 
Veranstaltung in der Donau-
halle bot eine gelungene Mi-
schung aus verschiedenen 
musikalischen Beiträgen der 
Schülerinnen und Schüler.
Den Anfang machte der 
Chor der Klassen 1 und 2 
unter der Leitung von Frau 

Buss. Die jungen Sängerinnen und Sänger präsentierten 
traditionelle Weihnachtslieder und verbreiteten eine festliche 
Stimmung. Anschließend trat der Chor der Klassen 3 und 
4, geleitet von Frau Schilling, auf und setzte die gelungene 
musikalische Darbietung fort.
Ein weiteres besonderes Highlight waren die Auftritte der 
Bläserklassen aus den 3. und 4. Klassen unter der Anleitung 
von Frau Heider, Herrn Fenyvesi, Herrn Guti und Herrn Fel-
binger. Die Schülerinnen und Schüler zeigten ihr Können auf 
verschiedenen Instrumenten und trugen mit Klassikern wie 
„Jingle Bells“ oder „Leise rieselt der Schnee“ zur festlichen 
Atmosphäre bei.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Elternbeirat, 
welcher tatkräftig die Planung und Umsetzung der Verpfle-
gung in die Hand genommen hat. Die Einnahmen werden 
der Schule zugutekommen.
Das Weihnachtskonzert der Grundschule war eine gelun-
gene Veranstaltung, bei der die Schülerinnen und Schüler 
ihr musikalisches Talent präsentieren konnten. Spätestens 
nach der Veranstaltung dürfte jeder in der richtigen Stim-
mung für die Festtage sein.

Reischachschule

Wertvolle Unterstützung durch eine Spende
Die Reischachschule Immendingen freut sich sehr über 
die großzügige Spende der B&S Wohnungsbau GmbH von 
Herrn Michael Bürsner und Herrn Martin Schilling. Wir durf-
ten für den Biologieunterricht 7 Schülermikroskope kaufen. 
Das forschend – entdeckende Arbeiten in Kleingruppen ist 
nun optimal, weil jetzt eine ausreichende Zahl an Mikrosko-
pen zeitgleich eingesetzt werden kann.
Zudem konnten wir 13 Schülertablets zusätzlich anschaffen, 
die wir dringend für die mittlerweile sehr großen Eingangs-
klassen Stufe 5 benötigt haben. Mit dem Einsatz schulei-
gener Schülertablets in den Stufen 5 und 6 sichern wir die 

wichtige Einführung in das Grundwissen im Umgang mit 
dem Tablet, mit den Apps und mit der Datenorganisation. 
Zudem wird von Beginn an das selbstständige Lernen und 
der eigenverantwortliche Umgang mit dem Tablet und der 
Schularbeit eingeübt.
Das Kollegium der Reischachschule mit der Schulleitung 
bedankt sich recht herzlich für diese wertvolle Spende, die 
uns in unserem Anliegen des zeitgemäßen und engagierten 
Lernkonzepts unterstützt.
Die Schulleitung

Hornenbergschule

Verkaufsstand des Fördervereins der Hornen-
bergschule auf dem Edeka Milkau Parkplatz
Mit Unterstützung der Eltern konnten die Schülerinnen und 
Schüler ihre selbst gebastelten Weihnachtsdekorationen, 
Punsch und Waffeln für den Förderverein der Hornenberg-
schule Immendingen verkaufen. Herzlichen Dank Herrn 
und Frau Milkau für diese Möglichkeit. Ein ganz besonderer 
Dank geht an die Belegschaft des Edeka-Milkau-Markts in 
Immendingen, die die Schülerinnen und Schüler tatkräftig 
unterstützt haben.

 
 Foto: Hornenbergschule
Schülermensa

Wochenmenü KW 02
Montag, 
08.01.2024

Dienstag, 
09.01.2024

Mittwoch, 
10.01.2024

Donnerstag, 
11.01.2024

Menü 1 Rinderfrika-
delle
mit Stampf-
kartoffeln,
buntem 
Gemüse
und brauner 
Soße
Salat mit 
Joghurt-
Kräuter-
Dressing

Alaska-
Seelachs
im Back-
teig
„Nordische 
Art“,
Bio-Lang-
kornreis
Soße 
„Gärtnerin“
Pudding

Geflügel-
bällchen in
Rahmsoße
mit Band-
nudeln
und Karot-
tengemüse
Gurken-
salat

Nudel-Ge-
müseeintopf
„Kickers“
mit Geflügel-
bällchen
und
Laugenstan-
ge
Joghurt-
Dessert

1,4,7,8,11 3,4,7,8,11 4,7,8,11 1,4,6,7, 8,11
Menü 2
vegeta-
risch

Suppennu-
deln in
Gemüse-
bouillon
Grießbrei
mit
Pfirsichen
Zimt und 
Zucker

Spiralnu-
deln
mit Bio-
Tomaten-
Mozzarella-
Soße
dazu gerie-
bener
Emmenta-
ler Käse
Pudding

Nudelauf-
lauf aus
Hörnchen-
nudeln mit
Erbsen und 
Mörchen
mit Em-
mentaler
überba-
cken
Gurken-
salat

Nudelgemü-
sesuppe
Kaiser-
schmarren
mit Puderzu-
cker
und
Apfelmus

4,7,8,11 4,7,8,11 4,7,8,11 1,4,7,8,11
Alle Änderungen vorbehalten!

Für Schüler kostet ein Menü 3,50 €, für Erwachsene 4,00 €
Essensausgabe im Foyer der Sporthalle: Montag bis 

Donnerstag, von 11.00 Uhr - 14.00 Uhr
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!! Bestellannahme !!
• Essensbestellungen für die Mensa nur noch direkt in 

MensaMax unter https://login.mensaweb.de/
• Bestellungen am, dem Essenstag vorgehenden Werk-

tag bis spätestens 18:00 Uhr tätigen. Achtung: Der 
Samstag gilt in MensaMax nicht als Werktag. Bestel-
lungen also nur von Montag bis Freitag.

• Stornierungen am Essenstag bis spätestens 09:00 
Uhr in MensaMax. Das Essen wird dann gutgeschrie-
ben und bei der nächsten Bestellung verrechnet.

Eine Bestellannahme über WhatsApp, telefonisch 
oder per E-Mail ist nicht mehr möglich.

1 – Eier 8 – Laktose F – mit Farbstoff
2 – Erdnüsse 9 – Schalenfrüchte A – mit Antioxidati-

onsmittel
3 – Fische 10 – Schwefeldioxid N – mit Nitritpökel-

salz
4 – Gluten 11 – Sellerie FF – mit Form-

fleisch
5 – Krebstiere 12 – Senf
6 – Lupinen 13 – Sesamsamen
7 – Milch 14 – Soja

KINDERGARTEN

Katholischer Kindergarten
St. Josef Immendingen

Spende an den Tafelladen in Tuttlingen
In der ersten Dezemberwoche beteiligten wir uns an der Ak-
tion vom Tafelladen in Tuttlingen. Sie haben die Kindergärten 
in einer sehr bewegten Zeit um Unterstützung gebeten mit 
der Aktion „Eine Tüte Güte“.

 
 Foto: Silke Schuler
Viele haltbare Lebensmittel werden für die Familien, die drin-
gend auf das Einkaufen im Tafelladen angewiesen sind, be-
nötigt.
So haben wir mit den Familien unserer Kinder, sage und 
schreibe 10 große Kisten bis oben hin füllen können. Mar-
melade, Salz, Zucker, Kaba, Mehl, Gries, Milch, Öl, Tee, Nu-
deln, Kekse und einiges mehr wurden dann in der 1. Ad-
ventswoche von einer Mitarbeiterin abholt.
Sie bedankte sich von Herzen für diese große Spende!!!
Wir bedanken uns bei all unseren Familien, die ein großes 
Herz gezeigt haben .

Weihnachtsferien
Wir wünschen allen ein frohes , besinlliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr 2024.
Ab Montag, 08.01.2024 sind wir wie gewohnt zu erreichen.

Spende der Fa. Fliesenwerkstatt Bürsner
Am Nikolaustag erreichte uns wieder eine großzügige 
Spende von der Fliesenwerkstatt Bürsner aus Mauen-
heim.
Herr Thomas Bürsner kam am Montag, dem 18.12.2023 zur 
Scheckübergabe von 750,- Euro zu uns in den Kindergar-
ten. Im Namen aller Kinder möchten wir uns für diese tolle 
Spende recht herzlich bedanken!!!

 
 Foto: Tatjana Aleksic
Mit diesem Geld können wir uns besondere Anschaffungen 
machen.
Vielen Dank für die großzügige Spende!
Das Kindergartenteam

Kindergarten
Sonnenstrahl Ippingen

Wir wünschen schöne Weihnachten!
„Wunder schafft die Weihnachtszeit. 

Vor dem Dorf, darin verschneit 
jeder Hof und jedes Haus, 

Vogelbeerbaum, Nacht für Nacht 
hundert Lichtlein trägt, entfacht, 

die da leuchten weit hinaus. 
Achtet seiner Herrlichkeit 

niemand auch im Wintergraus, 
bläst der Wind doch keins ihm aus, 

alle strahlen dicht gereiht – 
Wunder schafft die Weihnachtszeit.“
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 Fotos: Kindergarten

Doch nicht jedem Kind steht 
ein Wunder zur Weihnachts-
zeit bevor und so dachten 
wir gemeinsam mit unserer 
Elternschaft und in Koopera-
tion mit dem Kinderschutz-
bund Tuttlingen auch dieses 
Jahr wieder an Familien mit 
geringen finanziellen Möglich-
keiten. Nun bringen wir Dank 
unserer engagierten Eltern-
schaft viele Kinderaugen zum 
Strahlen. Hierfür sind wir sehr 
dankbar! Auch ein herzliches 
Dankeschön an Herrn Hans-
Peter Seute, Zuständiger des 
Kinderschutzbundes, für die 
gute Zusammenarbeit und die 
Auslieferung der Geschenke.

Wir wünschen nun Ihnen und Ihren Familien, unseren 
Kolleginnen/Kollegen der Gemeinde, unserer Elternschaft 
und ihren Familien und allen Einwohnern der Gemeinde 
Immendingen von Herzen eine gesegnete und friedliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2024. Bleiben Sie gesund!
Der Kindergarten ist ab Donnerstag, den 21.12.23 

geschlossen. Wir sind wieder ab Montag, den 08.01.24 
für alle da!

Es grüßt fröhlich das Sonnenstrahl-Kindergartenteam
Elisa Dettling, Claudia Lange und Bettina Butschle

GEMEINDEMUSIKKAPELLE

Weihnachtsgrüße
Liebe Freunde der Gemeindemusikkapelle Immendingen,
liebe Musikerinnen und Musiker,
ein ereignisreiches Jahr 2023 liegt hinter uns.
Bei unseren beiden Konzerten im April und November konn-
ten wir die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer in der Donauhal-
le begeistern. Beim vielen Antreten und Auftreten, konnten 
wir den zahlreichen Besuchern unser vielfältiges musikali-
sches Repertoire vorstellen. Viele neue, junge Musikerinnen 
und Musiker sind zur Stammkapelle hinzugekommen.
Die Jugendkappele und das Vororchester haben ebenfalls 
Zuwachs erhalten und entwicklen sich, dank einer herausra-
genden Jugendarbeit unseres Jugendwartes und den Diri-
genten im Jugendbereich, wirklich hervorragend.
Allen Besucherinnen und Besuchern, bei all den unter-
schiedlichen Veranstaltungen, sagen wir ganz herzlichen 
Dank! Ebenfalls Danke, an all diejenigen, die uns im abge-
laufenen Jahr in irgendeiner Weise unterstützt haben.
Zum Schluss geht unser Dank an alle Musikerinnen und Mu-
siker, die mit ihrem Probenfleiß und Engagement zum guten 
kameradschaftlichen Miteinander beigetragen haben.
Die Vorstandschaft wünscht zusammen mit ihrem ersten 
Vorsitzenden, Bürgermeister Manuel Stärk und ihrem ge-
schäftsführenden Vorsitzenden Christian Schol, allen Musi-
kerinnen und Musikern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch und einen tollen Start in das neue Jahr 2024!
Die Vorstandschaft

Heiligabend
Liebe Musikerinnen und Musiker,
wir werden in gewohnter Weise die Messe an Heiligabend in 
der katholischen Kirche begleiten. Der Treffpunkt wird noch 
über unserer Whatsapp-Gruppe bekanntgegeben.

Weihnachtspause und  
Wiederaufnahme des Probenbetriebes
Nach dem Antreten an Heiligabend gönnen wir uns eine 
Verschnaufpause und gehen in die musikalischen Weih-
nachtsferien. Die erste Probe nach den Ferien findet am 
09.01.2024, um 20:00 Uhr, in der Aula statt.

FREIWILLIGE FEUERWEHR
IMMENDINGEN
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Immendingen findet am

Freitag, dem 19. Januar 2024, um 19.30 Uhr,
in der Lindenberghalle in Ippingen

statt.
Aus organisatorischen Gründen wird das gemeinsame 
Abendessen vor die Versammlung verlegt.
Ab 18:30 Uhr ist Einlass in die Lindenberghalle, ab 19.00 Uhr 
gemeinsames Essen.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den Feuerwehrkommandanten
2.  Totenehrung
3.  Grußwort des Bürgermeisters
4.  Jahresrückblick des Feuerwehrkommandanten
5.  Bekanntgabe der Wahlergebnisse der Abteilungswahlen
6.   Jahresrückblick und Kassenberichte der Abteilungs-

kommandanten, des Jugendfeuerwehrwartes und des 
Obmanns der Altersabteilungen

7.  Bericht des Schriftführers
8.  Neuaufnahmen
9.  Grußwort des Kreisbrandmeisters / 
 Kreisfeuerwehrverband
10. Ehrungen
11. Beförderungen
12. Entlastung des Feuerwehrkommandanten
13. Wahlen 
 a) des 1. Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten 
 b) des 2. Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten
14. Terminierung der nächsten Jahreshauptversammlung
15. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Die Mitglieder aller Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feu-
erwehr sowie die Mitglieder der Altersabteilungen und der 
Jugendfeuerwehr sind recht herzlich zur Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung eingeladen.
Anzug: Galauniform/Tagesdienstuniform mit weißem Hemd 
und Krawatte
gez.
Manuel Butschle, Kommandant

Abteilung Ippingen

Einladung an alle Mitglieder der FFW Ippingen zur Abtei-
lungsversammlung am 15.01.2024, um 19 Uhr, im Gerä-
tehaus in Ippingen.
Tagesordnung
1. Begrüßung durch Abt. Kommandant
2. Bericht Schriftführer
3. Bericht Kassierer
4. Bericht Kassenprüfer
5. Ausblick auf 2024
6. Entlastung Ausschuss
7. Grußwort OV
8. Grußwort Gesamtkommandant
9. Verschiedenes
Um vollzählige Teilnahme wird gebeten.
Ihre FFW Ippingen

Liebe Feuerwehrkameradin, liebe Feuerwehrkameraden,
zu Weihnachten möchte ich euch meinen herzlichsten Dank 
aussprechen. Eure Bereitschaft, für die Sicherheit unserer 
Gemeinschaft einzustehen, verdient höchste Anerkennung.
Möge das Licht der Weihnacht eure Herzen wärmen und 
euch Freude schenken.
Vielen Dank für euren Einsatz und die ständige Bereitschaft, 
anderen in Not zu helfen.
Frohe Weihnachten, einen sicheren Start ins neue Jahr und 
auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2024!
Herzliche Grüße,
Sebastian Hall, Abt. Kommandant Ippingen
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VEREINSMITTEILUNGEN

Schwarzwaldverein e.V.
78194 Immendingen

SCHWARZWALD
VEREIN

Der Jahreswechsel naht
Der Schwarzwaldverein Immendingen wünscht all seinen 
Mitgliedern, Freunden und Gönnern besinnliche und erhol-
same Weihnachtstage 2023 sowie ein FROHES NEUES 
JAHR 2024.
Vorstandsteam: Prehofer – Mink

Sozialverband VdK
Ortsverband Immendingen

Weihnachtsgrüße
Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind nicht mehr 
fern und wieder geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende und 
wieder waren Sie ein sehr wichtiger Teil dieses Erfolgs. Alle, 
die zu diesem Erfolg beigetragen haben, verdienen ein rie-
sengroßes „Dankeschön“. Wir sind stolz, dass Sie uns im 
zu Ende gehenden Jahr so viel Vertrauen entgegengebracht 
haben -herzlichen Dank.
Schöne gute Weihnachtszeit,
schenk uns Hoffnung und Zufriedenheit.
Dass sich die Menschen besser verstehen,
wär auf der Welt das schönste Geschehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Für das „Neue Jahr“ viel Gesundheit und Wohlergehen, da-
mit wir uns im nächsten Jahr gesund und munter wiederse-
hen.
Rupert Engesser, Vorsitzender

Weihnachtsfeier des Sozialverbandes VdK Ortsverband 
Immendingen am 10.12.2023
Unser Vorsitzender Rupert Engesser eröffnete im vollbesetz-
ten Pfarrsaal unsere diesjährige Weihnachtsfeier unter dem 
Motto „Frieden“. Er begrüßte alle anwesenden Mitglieder 
und Freunde des VdK-OV Immendingen. Ein besonderer 
Gruß galt dem Bürgermeister Herrn Manuel Stärk aus Im-
mendingen, aber auch unseren Bezirksverbandsvorsitzen-
den Herrn Ernst Schilling mit Gattin sowie Frau Kathrin Göt-
ze, Amtsleiterin vom Versorgungsamt Tuttlingen mit Gatten.
Weitere Grußworte gingen an den Kreisverbandsvorsitzen-
den VS-Villingen, Herrn Manfred Brendel, stellvertretend für 
die Vorsitzende des Ortsverbandes VS-Villingen Frau Kers-
tin Huber-Ludwig, Herrn Ralf Huber.
Weitere Grußworte an den Kreisvorsitzenden aus Konstanz, 
Herrn Manfred Flegler mit Gattin.
Ein herzlicher Weihnachtsgruß ging auch an Frau Brigitte 
Wagner mit Gatten vom Ortsverband Bräunlingen und na-
türlich auch an unseren stellvertretenden Kreisverbandsvor-
sitzenden Herrn Kurt Metzger sowie Frau Christine Denzel 
vom Akkordeonverein Immendingen, welche uns am Klavier 
mit weihnachtlicher Musik begleitete.
Genannte Ehrengäste überbrachten weihnachtliche Gruß-
worte ihrer Verbandsstufen und Ämter. Im weiteren Rah-
menprogramm trugen Rupert Engesser, Frau Monika En-
gesser, Hans-Jürgen Ohmke, Gisela Ohmke einige Gedichte 
und Verse zum Thema Frieden in der Weihnachtszeit vor. 
Bei Kaffee und Kuchen kam eine weihnachtliche Atmosphä-
re auf.
Am späten Nachmittag beendete Rupert Engesser die Ver-
anstaltung und lud alle anwesenden Gäste noch zu einem 
Vesper ein.
Wir möchten uns bei allen Helfern, die es ermöglichten die-
ses Weihnachtsfest zu gestalten recht herzlich bedanken. 
Für die vielen Kuchenspenden einiger Mitglieder ebenfalls 
ein großes Dankeschön. So wird der Slogan „Gemeinsam 
statt Einsam“ in unserem Ortsverband gelebt. Danke an alle 

Mitglieder. Hans-Jürgen und Gisela Ohmke bedankten sich 
bei Rupert und Monika Engesser mit einem Präsent für ihre 
geleistete Arbeit.
Eure Vorstandschaft.

 
 Foto: Hans-Jürgen Ohmke

Beratung im Sozialrecht
Die Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in 
Immendingen mit Herrn Volker Benzing finden jeden 2. 
Dienstag im Monat statt von 9.00 bis 11.00 Uhr Im Donau-
park 3, Unteres Schloss. Weitere Sprechtage werden nach 
Absprache in VS-Schwenningen in der VdK-Beratungsstel-
le, Holzstraße 2, angeboten.
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechts-
gebiete aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, 
Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und Pflegeversicherung). 
Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- 
und sozialen Entschädigungsrecht als auch in der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende und im Alter vertreten. Eine 
vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 77 20/81 99 20 
ist erforderlich.

Narrenzunft
"Strumpfkugler"
Immendingen e.V.

Häsausgabe für die Hansele und Gretele
Die Häsausgabe für die Hansele und Gretele findet am 4. 
Januar 2024, um 19:00 Uhr, im Zunfthaus statt!
Nicole & Sven

Traditionelles Häsabstauben am Dreikönigstag
Am 6. Januar 2024 findet am Narrenbrunnen, um 11:00 
Uhr, das traditionelle Häsabstauben statt. Anschließend la-
den wir zum gemütlichen Beisammensein ins Zunfthaus ein. 
An diesem Tag werden auch die Fahrten für die Narrentref-
fen in Weingarten und Wellendingen kassiert.
Alle Mitglieder sowie die Gesamtbevölkerung sind herzlich 
zum Häsabstauben eingeladen.

Juck- und Hanseletanzprobe für alle Gretele und Hansele
Am 13. Januar 2024, findet um 11:00 Uhr, für alle Gretele 
und Hansele eine Juck- und Hanseletanzprobe in der Do-
nauhalle statt!
Wir freuen uns auf Euch!
Nicole & Sven

Schöne Weihnachten!
Die Narrenzunft „Strumpfkugler“ wünscht allen aktiven und 
passiven Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins 
ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 
2024!

Betriebsruhe des Verlages
Über den Jahreswechsel haben wir vom 25.12.2023 bis ein-
schließlich 05.01.2024 Betriebsferien. In den Kalenderwochen 
52/2023 und 1/2024 wird daher keine Ausgabe erscheinen. 
Die erste Ausgabe für das neue Jahr erscheint ab  
Kalenderwoche 2/2024 ganz regulär am Erscheinungstag.
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Hewenschreck Immendingen

Weihnachtsgrüße

 
 Foto: Leni König

Liebe aktive und passive Mitglieder, liebe Gemeinde, 
liebe Freunde und Förderer,

wir wünschen Euch und Ihnen eine schöne Weihnachts-
zeit, besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr!
Närrische Grüße,

die Vorstandschaft

Akkordeonverein "Junge Donau"
Immendingen 1936 e.V.

Jugendvorspiel am 3. Advent
Am vergangenen Sonntag fand das Jugendvorspiel in der 
Donauhalle statt. Das Programm wurde von allen Gruppen 
der musikalischen Früherziehung unter Leitung von Stefanie 
Dann sowie Klavier- und Akkordeonschüler unter der Lei-
tung von Eun Chong Park, Seokho Lee und Filipe Nicode-
mos.
Den Anfang machten die Kinder des Babymusikgartens mit 
Schneeflöckchen, Weißröckchen.
Danach folgten der Musikgarten 1 mit den Weihnachtslie-
dern Kling Glöckchen Klingelingeling und Stern über Bethle-
hem. Bei allen Weihnachtsliedern wurde das Publikum dazu 
animiert mitzusingen.
Der Musikgarten 2 präsentierte und voller Stolz den Weih-
nachtswichteltanz. Dass Zipfelmützen tanzen können, be-
wiesen uns die Kinder der Klangstraßengruppe vom Don-
nerstag. Die Kinder der Klangstraßengruppe vom Freitag 
zeigten uns die Geschichte vom „Der Schneemann“. Den 
Abschluss bildeten dann alle Klangstraßengruppen mit dem 
Lied Ich bin ein kleiner Schneemann.
Nach den Beiträgen der Jüngsten bewiesen dann die Kinder 
mit ihren Einzelvorträgen. Am Klavier Lena Stärk ABC Lied 
und Jingle Bells, am Akkordeon Pirmin Zeller Jingle Bells, 
und Lorenz Zeller Leise rieselt der Schnee.
Weiter am Klavier ging es mit Mein Hund Max, In die Schule 
gehen wir schon und Mister Roboter, gespielt von Josephi-
ne Cousture. Nevio Birneis spielte Freude schöner Götter-
funken, Bingo und Jingle Bells. Johannes Sterk begeisterte 
gekonnt mit Sonatina Op. 31 Nr. 1, 1. Satz (Muzio Clementi), 
Pachelbels Canon und Stern über Bethlehem. Alisa Gataullin 
spielte We wish you a Merry Christmas. Den Abschluss bei 
den Einzelvorträg machte Kimi Kessing mit Sleeping Beauty 
Waltz Suite für vier Hände von Disney und Carmen Ouvertü-
re für vier Hände von Georges Bizet.
Dann war es soweit, nach drei Jahren nur per Video, be-
suchte uns der Nikolaus mit seinem Weihnachtsengel in der 
Donauhalle. Natürlich gab es für alle Kinder ein kleines Ge-
schenk. Musikalisch begleitet wurde der Besuch von Stefa-
nie Dann am Akkordeon und von ihrer Tochter Lilly an der 
Flöte.

Zum Abschluss eines schönen Adventsnachmittags prä-
sentierten unsere beiden Klavierlehrer Eun Chong Park und 
Seokho Lee ihr Können gemeinsam Klavier.

Frohe Weihnachten!
Allen unseren aktiven und passiven Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern wünschen wir ein schönes und friedvolles 
Weihnachtsfest. Für das Jahr 2024 wünschen wir Ihnen Ge-
sundheit, Glück und dass Sie alle Ihre guten Vorsätze ver-
wirklichen können.

Jahreshauptversammlung am 8. Januar 2024
Am Montag, 8. Januar 2024, findet um 20:00 Uhr im 
Zunfthaus in Immendingen die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung des Akkordeon-Vereins „Junge Donau“ statt.
Die Jahreshauptversammlung hat folgende Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Protokoll der letzten Generalversammlung
3.  Bericht der Vorsitzenden
4.  Jahresrückblick 2023
5.  Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
6.  Bericht des Dirigenten / Ausbilder
7.  Entlastung der Vorstandschaft
8.  Wahlen
 a)  1. Vorsitzende
 b)  Schriftführerin
 c)  aktiver Beisitzer
 d)  passiver Beisitzer
 f)  Kassenprüfer
9.  Verschiedenes
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind spätestens 8 
Tage vor dem Versammlungstermin schriftlich bei der 1. 
Vorsitzenden, Alexandra Börtzler, An der Steig 17, 78194 
Immendingen, einzureichen.

Musikverein Zimmern a. d. Donau

Dankeschön und Generalversammlung 2024
Dieses Jahr dürfen wir auf ein schönes Weihnachtstheater 
zurückblicken. 
Wir bedanken uns herzlich 
bei den zahlreichen Besuchern
bei der Theaterbesetzung vor und hinter der Bühne für die 
zeitintensive Vorbereitung und den gelungenen Aufführun-
gen
bei den Spendern der Weihnachtstombola 
bei den Musikerinnen und Musikern
bei den fleißigen Helfern vor, während und nach dem Weih-
nachtstheater.
Nach einem erfolgreichen Jahr wünschen wir allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das neue Jahr 2024.

Generalversammlung 2024
Am Freitag, 19. Januar 2024 findet um 20:00 Uhr die Jah-
reshauptversammlung des Musikvereins Zimmern in der 
Hornenberghalle in Zimmern statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder und Interessierte recht herz-
lich ein. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahl der Vorstandschaft
7. Verschiedenes
Bereits um 19:00 Uhr ist der Beginn der Generalversamm-
lung der Bläserjugend im Musikverein.
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Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Berichte
3. Aussprache zu den Berichten
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahl der Vorstandschaft
6. Verschiedenes
J. Hirt
Schriftführerin

Landfrauen
Ippingen-Zimmern

Weihnachtsgrüße

WIRR WÜNSCHEN EUCH ALLENN EINWWWWIIIIRRRR WWWWÜÜÜÜNNNNSSSSCCCCHHHHEEEENNNN EEEEUUUUCCCCHHHH AAAALLLLLLLLLLLELELEEENNNNNNNN EEEEIIIINNNNWIR WÜNSCHEN EUCH ALLEN EIN

FROHHES WEIHNACHTSFEST UNND EINFFFFRFRFRRROOOOHHHHHHHHEEEESSSS WWWWEEEEIIIIHHHHNNNNAAAACCCCHHHHTHTHTTTSTSTSSSFFFFEFEFEEESSSSTSTSTTT UUUUNNNNDDDD EEEEIIIINNNNFROHES WEIHNACHTSFEST UND EIN

ERRFOLGREICHES NEUES JAHHR!EEEERRRRRRRRFFFFOFOFOOOLLLLGLGLGGGRRRREEEEIIIICCCCHHHHEEEESSSS NNNNEEEEUUUUEEEESSSS JJJJAAAAHHHHHHHHRRRR!!!!ERFOLGREICHES NEUES JAHR!

DIE VORSTANDSCHAFT DER LANDFRAUEN
IPPINGEN-ZIMMERN

 
 Foto: LandFrauen Ippingen-Zimmern

MGV "Sängerlust"
Ippingen e.V.

Probenbeginn nach den Feiertagen
Nach den Feiertagen beginnen wir wieder mit den wöchent-
lichen Chorproben. Die erste Probe findet am Freitag, 12. 
Januar 2024 um 20.30 Uhr im Proberaum statt. Gerne dür-
fen auch Interessenten in die Probe kommen und einmal hi-
neinschnuppern.

Generalversammlung
Der MGV „Sängerlust“ Ippingen e. V. führt seine Mitglieder-
versammlung am Samstag, den 13. Januar 2024 um 20.00 
Uhr im Gasthaus „Kreuz“ in Ippingen durch.
Der Mitgliederversammlung liegt folgende Tagesordnung 
zugrunde:
1.  Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Totengedenken
3.  Rückblick des 1. Vorsitzenden
4.  Jahresbericht des Schriftführers
5.  Kassenbericht des Kassierers
6.  Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Kassierers
7.  Bericht der Dirigentin
8.  Ernennung eines Wahlleiters
9.  Entlastung der Vorstandschaft
10. Neuwahl der Vorstandschaft
11. Vorschau 2024
12. Wünsche und Anträge
Zu unserer Mitgliederversammlung laden wir alle Mitglieder 
des MGV „Sängerlust“ Ippingen recht herzlich ein.
Wir wünschen auf diesem Wege allen ein schönes Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024.
Die Vorstandschaft

Narrenverein Hattingen

Hattinger Lege - Hässuche
Hallo Närrinnen, hallo Narren,
wir von der Hattinger Lege suchen dringend Häser für unse-
re neuen Mitglieder.
Eure Unterstützung würde es uns ermöglichen, diesen den 
Einstieg in unsere Gemeinschaft zu erleichtern und ihnen die 
Möglichkeit bieten, aktiv teilzunehmen.
Du hast ein Kleinkind-, Kind- oder Erwachsenen-Häs evtl. 
mit Maske, das Du nicht mehr benötigst und wärst bereit, es 
abzugeben? Dann würden wir uns freuen, wenn Du Dich mit 
Andrea Schmid in Verbindung setzen würdest.
Mit närrischem Gruß
Eure Hattinger Lege

 
 Foto: Florian Leiber

Seniorenclub
Hattingen
"Spätlese"

Rückblick/Einladung
Liebe Mitglieder und Freunde der Hattinger Spätlese,
schon wieder ist eine Woche seit unserer schönen Weih-
nachtsfeier vergangen. Wir bedanken uns für eure rege Teil-
nahme daran. Herzlichen Dank an Herrn Pater Jegani für die 
Gestaltung der feierlichen Weihnachtsandacht, für die mu-
sikalische Umrahmung bedanken wir uns recht herzlich bei 
Herrn Scherzinger am Klavier sowie den Sängern Sigi Hei-
nemann und Alfred Butschle. Vielen Dank dem Nikolaus mit 
Knecht Ruprecht für seinen Besuch und seinen Vortrag. Ein 
ganz besonderes Lob und Anerkennung an die Frauenge-
meinschaft für die hervorragende Bewirtung. Ein herzliches 
Dankeschön geht an die kirchliche und politische Gemeinde 
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für den finanziellen Obolus sowie an alle, die in irgendeiner 
Weise zum Gelingen des feierlichen Nachmittags beigetra-
gen haben.
Am Mittwoch, den 10. Januar 2024, treffen wir uns um 
14.00 Uhr im Gasthaus Ochsen zum nächsten Senioren-
nachmittag (Generalversammlung). Mitglieder, Freunde und 
Gäste sind herzlich eingeladen.
Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes und gesundes neues Jahr 2024
die Vorstandschaft

NV Hintschingen, Schöntalhasen
Fanfarenzug seit 1968

Weihnachtsgrüße
Der Narrenverein Schöntalhasen 
wünscht seinen Mitgliedern, Gön-
nern, Freunden und allen Bürgern 
ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr, 
verbunden mit der Bitte und der 
Hoffnung, trotz aller Widrigkeiten 
in der Welt, die Zuversicht und den 
Zusammenhalt nicht gänzlich aus 
den Augen zu verlieren.

Frauentreff 
Kirchen-Hausen/Hintschingen

Weihnachtsgruß
Frauentreff

Kirchen-Hausen/ Hintschingen
Ein

frohes
Weihnachtsfest,

ein paar Tage Ruhe,
Zeit, spazieren zu gehen

und die Gedanken schweifen
zu lassen, Zeit für sich, Zeit für die Familie,
für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für

das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große
Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden

zu sein, und nur so viel Stress, 
wie man verträgt, 

um gesund
zu bleiben, mit so wenig Ärger wie nötig 

und so viel Freude wie
möglich, um 365 Tage lang glücklich zu sein.

-Verfasser unbekannt-
Wir wünschen Euch und Euren Familien

von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr 2024!

Eure Vorstandschaft

Zur Info:
Am Freitag, den 02.02.2024, findet unsere

Frauenfasnet statt.
Das Motto lautet: „Im Märchenwald“

 
Krippenbild  
 Foto: Günter Kehm

SPORTNACHRICHTEN

TV Immendingen 1882 e.V.

Vorschulturnen
Ab 2024 werden wir im Vorschulturnen ausschließlich Kin-
der ab 4 Jahren aufnehmen. Gerne dürfen die Kinder bis 
4 Jahre im Eltern-Kind-Turnen bleiben. Somit ist unsere 
Warteliste nicht mehr so lange und die Kinder sind vom 
Leistungsstand näher beieinander. Die Eltern, deren Kinder 
4 Jahre sind, setzen sich bitte über die TV-E-Mail-Adresse 
(info@tv-immendingen.de) mit uns Übungsleitern in Verbin-
dung und wir vereinbaren gemeinsam einen Termin für die 
erste Turnstunde.

SV 1920 TuS
Immendingen e.V.

Dankeschön
Der SV 1920 TuS Immendingen bedankt sich bei allen Mit-
gliedern, freiwilligen Helfern, Spendern und allen, die sich 
im Jahr 2023 in irgendeiner Weise beim Verein eingebracht 
haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch im kommen-
den Jahr auf Eure Mithilfe und Euer freiwilliges Engagement 
zurückgreifen können.
Wir wünschen allen frohe Weihnachten, ruhige und besinn-
lich Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Darts-Turnier am 05.01.2024 im Vereinsheim
Der SV TuS Immendingen veranstaltet am 05.01.24 im Ver-
einsheim des TuS ein Dartsturnier. Beginn 18.00 Uhr. Es 
wird in der Spielart „Cricket“ durchgeführt und es gibt für 
die ersten 3 Plätze ein Preisgeld zu gewinnen. Alles Weitere 
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Bild.

REGIONAL DENKEN - REGIONAL HANDELN
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 Foto: SV TuS Immendingen

Fußballnachrichten
Jugendabteilung
Hallenspieltag am 16. und 17.12. in Immendingen
F 2-Jugend
Beim Hallenspieltag in der Immendinger Sporthalle am ver-
gangenen Samstag präsentierte sich die F-Jugend in neuen 
Trikots, die von der Firma Fliesen-Graf gesponsert wurden.
Für diese Spende bedanken wir uns recht herzlich bei der 
Firma Fliesen-Graf.
Die Trikots haben die traditionellen Farben des SV TuS Im-
mendingen und auch unser neues Vereinswappen.

 
 Foto: Mario Sterk
F1-Jugend
4 Siege - 0 Gegentore
Diese makellose Bilanz konnte unsere F1-Jugend am ver-
gangenen Samstag beim Turnier in eigener Halle vorweisen. 
Begeisternde Spielzüge und leidenschaftlicher Einsatz un-
serer Jungs gegen starke Gegner aus Tuttlingen, Möhringen, 
Seitingen-Oberflacht und Orsingen-Nenzingen machten 
diesen Nachmittag rundum gelungen.
Macht weiter so, mit Euren Trainerteam Najia Amiri und Hol-
ger Schmid.

Hallenbezirksmeisterschaft
B-Jugend
Erfolgreicher Start für unsere B-Jugend in die diesjährige 
Hallenbezirksmeisterschaft.

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen reichte es in ihrer Vor-
rundengruppe zum 2. Platz und damit fürs Weiterkommen.
Die Ergebnisse:
FC 08 Villingen 2  0:8
FV DJK St. Georgen 2  3:1
SG Obereschach 1  0:3
SG Oberes Bregtal 1  1:0

D-Jugend
Auch die D-Jugend konnte mit 2 Siegen in die nächste 
Runde einziehen. Die Auftaktniederlage gegen Hinterzarten 
konnte somit ausgeglichen werden.
Die Ergebnisse:
SV Hinterzarten  0:2
SG Löffingen 1  1:0
SG Hondingen 2  1:0

G-Jugend
Unsere G-Jugend nimmt am Donnerstag, 28.12. bei einem 
Hallenspieltag des TuS Blumberg in der Eichberg-Sporthalle 
teil. Sie spielen dort gegen folgende Teams:
SV Grafenhausen  11.03 Uhr
SV Hölzlebruck   11.21 Uhr
TuS Blumberg 2  11.39 Uhr
SV Überauchen   11.57 Uhr
Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg.

Weitere Fußballinformationen unter: 
www.svimmendingen.de

IM

MENDINGEN e.V
.
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KEGELSPORTCLUB

KSC Immendingen e.V.

Weihnachts- und Neujahrswünsche
Der KSC Immendingen wünscht allen aktiven und passiven 
Mitgliedern, den Freunden und Gönnern des Vereins sowie 
den Einwohnern von Immendingen und den Ortsteilen ein 
schönes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen gu-
ten Rutsch in ein hoffentlich gutes und erfolgreiches, vor al-
lem aber friedliches und gesundes neues Jahr 2024.

Neujahrs-Familienkegeln
Wir laden dich und deine Familie herzlich zu einem Ke-
gel-Nachmittag ein!!
Kegeln macht jedem Spaß, Jung und Alt.
Egal, ob Oma mit Enkel, Papa mit Sohn oder die ganze Fa-
milie, wir machen Spiele, so dass für alle was dabei ist.
Wann?    05.01.2024, 14.00 – 16.00 Uhr
Wer?     Jeder, der Lust hat
Wo?     Gasthof Hauser Hattingen
Kosten?    Keine
Was mitbringen? Turnschuhe und Gute Laune
Teilnahme nur mit Anmeldung. 
Per E-Mail: kscimmendingen@gmx.de
Facebook, Instagram: KSC Immendingen e. V. 1962
oder bei jemandem vom KSC.
Wir freuen uns auf euch!

Mixed 1 schnuppert an Überraschung
Das letzte Punktspiel des Jahres 2024 bestritt am vergange-
nen Wochenende die Mixed 1. Dabei traf die Mannschaft am 
Sonntag in der Hauserei auf den Tabellenvierten aus Unter-
kirnach. Die Favoritenrolle vor der Partie war klar, doch der 
KSC zeigte ein richtig gutes Spiel und schrammte am Ende 
nur haarscharf an einer Überraschung vorbei. Nach ausge-
glichener Startpaarung musste man die Mittelpaarung zwar 
an die Gäste abgeben, konnte aber trotz 1:3-Rückstand mit 
35 Holz Vorsprung an die Schlusspaarung übergeben. Dort 
gelang ein weiterer Duellerfolg und über die höhere Gesamt-
holzzahl hätte man ein Unentschieden erreichen können. 
Dem machten die starken Unterkirnacher Schlusskegler je-
doch einen Strich durch die Rechnung, und am Ende fehl-
ten dem KSC gerade einmal 5 Holz für einen Punktgewinn. 
Beste Kegler und auch Punktesammler beim KSC waren 
Christina Eiche mit starken 529 Holz und Matthias Lad-
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wig mit 518 Holz. Aber auch die anderen Kegler zeigten mit 
Ergebnissen zwischen 459 und 479 Holz eine gute Leistung 
– Lukas Egle erzielte dabei mit 470 Holz eine neue persön-
liche Bestleistung. Ein großes Dankeschön geht an Hubert 
Hauser, der sich angesichts der Immendinger Personalnöte 
bereiterklärte, nochmals die Kegelschuhe zu schnüren und 
dabei nach einer gewissen Anfangsnervosität zeigte, dass 
er das Kegeln noch nicht verlernt hat. Die Vorrunde ist nun 
vorbei, und man belegt in der 12er-Staffel nur den letzten 
Tabellenplatz, doch sollte dieser letzte Auftritt vor der Weih-
nachtspause Mut für die Rückrunde machen. Wenn man die 
Leistungen stabilisieren kann, werden auch wieder Erfolgs-
erlebnisse kommen, so dass man in der Tabelle vielleicht 
noch den einen oder anderen Rang nach oben klettern kann.
KSC Mixed 1 - Kf Unterkirnach X1  2:6 (2915:299)
Kegler/in Holzzahl SP MP
Lukas Egle 470 1:3 0
Matthias Ladwig 518 4:0 1
Karl-Heinz Reichle 459 2:2 0
Hubert Hauser 460 1:3 0
Christina Eiche 529 2,5:1,5 1
Günter Kehm 479 0,5:3,5 0

Vorschau
Bevor im nächsten Jahr das erste Mitteilungsblatt am 
12.01.2024 erscheint, geht es mit dem Kegeln schon wieder 
los. Die KSC-Frauen eröffnen am Sonntag, 07.01.2024 die 
Rundenspiele 2024. Dabei müssen die Frauen reisen und 
treten um 11.30 Uhr bei der Mannschaft SKC Unterhar-
mersbach 1 an. Auch wenn es bei den Gastgeberinnen in 
dieser Saison bei weitem nicht nach Wunsch läuft, so ist 
es dennoch eine starke Mannschaft, die an einem guten 
Tag jeden Gegner schlagen kann. So wartet auf die KSC-
Frauen zum Jahresauftakt sicherlich gleich eine echte He-
rausforderung. Dieser will man sich jedoch stellen und die 
hervorragende Ausgangsposition im Meisterschaftsrennen 
mit einem Erfolg weiter festigen.

Markus Egle und Erich Zirkel teilen sich Clubmeister-Titel 
- Silke Schuler bei den Frauen ganz oben
Eher schwach war die Resonanz bei den diesjährigen Club-
meisterschaften. Auch wenn es durch Krankheiten, Verlet-
zungen oder auch anderen Gründen die eine oder andere 
nachvollziehbare Absage gab, hätte man sich seitens des 
Sportwarts schon etwas mehr Tatendrang gewünscht.
Insbesondere bei den Männern mit nur 7 Keglern war das 
Teilnehmerfeld sehr überschaubar. Der Spannung tat dies 
jedoch keinen Abbruch, denn die diesjährigen Clubmeister-
schaften waren spannend bis zur letzten Kugel. Am Ende 
des Turniers gab es dann ein Novum, denn erstmals waren 
nach Ablauf der Meisterschaften zwei Kegler gleichauf und 
teilten sich damit den Titel des diesjährigen Clubmeisters. 
Markus Egle und Erich Zirkel kamen am Ende jeweils auf 
1647 Holz. Während Markus Egle der konstantere Kegler 
war und bereits nach den Vorläufen führte, machte Erich 
Zirkel dank einer neuen persönlichen Bestleistung von 
superstarken 581 Holz im Endlauf noch einen Sprung vom 
4. auf den 1. Platz. Den 3. Schlussrang belegte Markus 
Großmann.
Platzie-
rung

Kegler Vor-
lauf 1

Vor-
lauf 2

End-
lauf

Ge-
samt-
holz-
zahl

1. Markus Egle 550 549 548 1647
1. Erich Zirkel 561 505 581 1647
3. Markus Großmann 567 518 516 1601
4. Max Schlesinger 555 519 494 1568
5. Rainer Großmann 502 520 528 1550
6. Kurt Hoffmann 491 500 491 1482
7. Karl-Heinz Reichle 462 430 446 1338

Bei den Frauen gingen insgesamt 8 Keglerinnen an den 
Start. Nach den Vorläufen lagen die ersten 4 Keglerinnen 
nur um 47 Holz auseinander, so dass man sich auf einen 

spannenden Endlauf freuen konnte. Nachdem die nach den 
Vorläufen noch führende Silke Schätzle im Endlauf etwas 
schwächelte, war der Weg frei für Silke Schuler, die mit 
einer starken Schlussrunde und 573 Holz vom 4. auf den 
1. Rang sprang und sich somit den Titel der Clubmeisterin 
sicherte. Silke Schätzle gelang es immerhin, den zweiten 
Platz mit einem Holz Vorsprung auf die Drittplatzierte Nicole 
Speck zu sichern. Pech hatte Heike Herzog, die nach den 
Vorläufen als 3. noch sehr aussichtsreich im Rennen lag, im 
Finaldurchgang aber leider vorzeitig aufgeben musste.
Platzie-
rung

Keglerin Vor-
lauf 1

Vor-
lauf 2

End-
lauf

Ge-
samt-
holz-
zahl

1. Silke Schuler 523 532 573 1628
2. Silke Schätzle 551 551 506 1608
3. Nicole Speck 530 541 536 1607
4. Doris Kraft 520 498 534 1552
5. Christina Eiche 497 541 480 1518
6. Rosi Ohnemus 471 511 490 1472
7. Beate Hoffmann 484 503 471 1458
8. Heike Herzog 548 514 108 1170

Fechtclub Immendingen
Cercle d’Escrime de Immendingen

Zauber der Weihnacht
Zauber der Weihnacht
Möge der Zauber der Weihnacht .
deine Wünsche erfüllen
deine Träume verwirklichen
deine Hoffnung nähren und
deine Erwartungen stärken.
Das Wunder der heiligen Nacht
möge dich berühren
wann immer du ein
Wunder brauchst.
Wir wünschen wundervolle Weihnachtsfeiertage
und ein neues Jahr voll mit
zauberhaften Momenten
(Sabine Brökel)
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer,
der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister Herr Stärk
für die großartige Unterstützung 2023.

Sportverein Hattingen
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Öffnungszeiten Clubheim
Freitag:         20:00 Uhr
Samstag:         15:15 Uhr
Sonntag:         10:00 Uhr
Heiligabend, 24.12.2023,     10:00 Uhr
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2023,  10:00 Uhr
2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2023,  10:00 Uhr
Silvester, 31.12.2023, Barschen   13:30 Uhr

 Foto: Philipp Gaßner

Fröhliche Weihnachten
Der Hattinger SV bedankt sich für die 
tolle Unterstützung im Jahr 2023 und 
wünscht allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2024.

Einladung zur Generalversammlung
Am Freitag, den 05.01.2024 findet um 20.00 Uhr im Club-
heim die 62. Generalversammlung für das Geschäftsjahr 
2023 statt, zu der wir hiermit einladen.
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Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Schriftführers
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer/Entlastung des Kassierers
7. Berichte der einzelnen Abteilungen
8. Ehrungen
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Wahlen 

Vorstand, 2. Vorstand, Schriftführer, Kassier,  
Jugendleiter, Beisitzer

11. Wünsche und Anträge
Anträge sind spätestens 1 Woche vor Beginn der General-
versammlung schriftlich beim 1. Vorstand Thomas Gaßner 
einzureichen.

AUS DER NACHBARSCHAFT 

Selbsthilfegruppe Geisingen
Haben Sie ein Problem mit Alkohol, Medikamenten, Drogen 
oder dem Glücksspiel?
Dann kommen Sie doch zu uns!
Was:   Selbsthilfegruppe der Fachstelle Sucht
Wo:   Ev. Gemeindehaus – Reckenbachstr. 4 
   in Geisingen
Wann:   14-täglich montags, 19.00 – 20.30 Uhr 
   (ab 08.01.24), 
   jeweils in den geraden Kalenderwochen
Rückfragen gerne unter: 07461 966 48-0

Seniorentreff Geisingen
Liebe Gäste,
liebe Patienten,
liebe Bewohner,
liebe Angehörige,
wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Ver-
trauen, für die gute Zusammenarbeit und für die schöne Zeit 
mit Ihnen.
Genießen Sie die besinnliche Weihnachtszeit und starten 
Sie optimistisch, mit Freude und Zuversicht und vor allem 
gesund und glücklich ins Jahr 2024. Wir freuen uns, Sie wei-
terhin begleiten zu dürfen und wünschen Ihnen und Ihren 
Familien alles Gute!
Es grüßt das gesamte Team der Sozialstation St. Beatrix

 
 Foto: Sozialstation St. Beatrix Geisingen

Nächster Termin im Januar 2024:
Mittwoch, 10. Januar ab 14:30 Uhr
Stammtisch mit Renate Hog
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Start ins neue Jahr 
und auf einen gemütlichen Nachmittag.
Kosten: Spende
INFO: Gymnastik mit Susanne Kaiser
Am 25.12.2023 und 01.01.2024 fällt die Gymnastik aus.
Ansonsten findet unser Treffen wie gewohnt montags um 
14:30 Uhr statt.
Hauptstraße 68 / Geisingen
07704 922 33 15

10. Tuttlinger Silvesterlauf Tuttlingen  
steht in den Startlöchern
Am 31. Dezember fällt der Startschuss –  
Mehr als 1500 Sportler erwartet
Der Startschuss des Silvesterlaufs Tuttlingen fällt in diesem 
Jahr bereits zum zehnten Mal – am 31. Dezember 2023. Das 
Sport-Event der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit und hat auch dieses Mal wieder 
verschiedene Wettbewerbe im Angebot. Nachdem die Bam-
bini und Schüler ab 11 Uhr ihre sportliche Leistung rund um 
die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule auf einer Strecke zwi-
schen 250, 500 und 1000 Meter unter Beweis stellen wer-
den, sind die Erwachsenen an der Reihe. Um 12 Uhr fällt der 
Startschuss über fünf Kilometer. Fünf Minuten später dürfen 
auch die Nordic Walker losziehen.
Der Hauptlauf über zehn Kilometer wird um 13 Uhr an der 
Steinbeis-Schule gestartet. Dort erwarten die Tuttlinger 
Sportfreunde das größte Starterfeld. Deshalb wird dieser 
Lauf in drei Blöcken gestartet. Zunächst fällt der Startschuss 
für all diejenigen Läufer, die zehn Kilometer unter 50 Minuten 
bewältigen können, kurz danach dürfen auch alle anderen 
loslaufen.
Flacher Rundkurs ist bestenlistenfähig
„Die fünf Kilometer lange Strecke ist gerade für einen sportli-
chen Jahresausklang hervorragend geeignet“, weiß Organi-
sationschef Rolf Brohammer, der über 1.500 Läufer erwartet. 
Alle Wettbewerbe werden an der Steinbeis-Schule gestartet. 
Von dort geht es ins Umläufe und entlang der Donau, über 
die Scala-Brücke in der Weimarstraße flussaufwärts bis zur 
ersten Fußgängerbrücke im Koppenland. Vorbei am Frei-
bad treffen alle Läufer nach fünf Kilometern im Ziel ein, wo 
viele Zuschauer und die Moderatoren Michael Fleiner und 
Thomas Storz die Sportler mit Musik und viel Applaus emp-
fangen werden. Alle Zehn-Kilometer-Läufer bewältigen die 
Strecke insgesamt zwei Mal. Übrigens: Der flache Rundkurs 
wurde vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) offiziell 
vermessen, ist daher exakt 5000 Meter lang und bestenlis-
tenfähig.
Das Online-Anmeldeportal ist bis einschließlich 25.12.2023 
auf www.silvesterlauf-tuttlingen.de geöffnet. Für Kurzent-
schlossene sind Nachmeldungen ab 9:30 Uhr am Veran-
staltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf im 
Immanuel-Kant-Gymnasium möglich. Ab 9:30 Uhr können 
am dort auch die Startnummern abgeholt werden.
Preise
Gewinnerpreise erhalten die drei Erstplatzierten in den je-
weiligen Wettbewerbs-Altersklassen und die ersten drei 
Gesamtsieger des jeweiligen Wettbewerbs bekommen ei-
nen zusätzlichen Preis – genauso zehn Nordic Walker, die 
nach dem Zufallsprinzip ausgelost werden. Alle teilnehmen-
den Kinder bekommen eine Medaille und eine Urkunde. Die 
Gruppe mit den meisten Startern insgesamt erhält eine Ein-
ladung vom Hauptsponsor, der Hirsch Brauerei.
Sie heizen ein: Guggenmusik entlang der Strecke
Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr die Los Crawal-
los aus Emmingen und die Noten-Chaoten aus Weilheim 
wieder mit uns am Start sind und entlang der Strecke or-
dentlich Alarm machen und unsere Teilnehmer:innen musi-
kalisch anheizen werden.
INFO Die Siegerehrungen der Kinderläufe finden kurz nach 
dem jeweiligen Lauf im Zielbereich statt. Alle anderen Eh-
rungen finden zeitnah an den jeweiligen Lauf in der Aula des 
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Immanuel-Kant-Gymnasiums statt. In der Aula des Immanu-
el-Kant-Gymnasiums sorgt das Helferteam der Sportfreun-
de vor, während und nach der Veranstaltung für das leibliche 
Wohl der Gäste.
Die Lauftreff-Abteilung der Tuttlinger Sportfreunde planen 
und organisieren das Silvesterlauf-Spektakel an der Donau 
seit den Sommermonaten. An die 100 Helfer aus allen Ab-
teilungen kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf des 
Sportevents. Außerdem sind mehr als 60 Schüler der Ferdi-
nand-von-Steinbeis-Schule als Streckenposten aktiv.
Das Anmeldeportal für alle Läufe ist ausschließlich unter 
www.silvesterlauf-tuttlingen.de erreichbar. Dort gibt es auch 
alle Infos und die Ausschreibung. Für weitere Fragen steht 
die E-Mail-Adresse info@silvesterlauf-tuttlingen.de als erste 
Anlaufstelle zur Verfügung.

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Seelsorgeeinheit St. Sebastian  
Immendingen-Möhringen

St. Peter und Paul Immendingen
St. Gallus Zimmern,
St. Bartholomäus Mauenheim,
St. Priska Ippingen,
St. Theopont und Synesius Hattingen,
St. Andreas Möhringen,
St. Jakobus Eßlingen.

Bachzimmerer Str. 2a, 78194 Immendingen
Tel.: 07462 6289
E-Mail-Adresse:
immendingen@kath-immendingen-moehringen.de

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.kath-immendingen-moehringen.de
Bankverbindung: Sparkasse Engen-Gottmadingen
IBAN:     DE97 6925 1445 0005 1050 10
SWIFT-BIC:   SOLADES1ENG

Seelsorgeteam:
Axel Maier, Pfarrer Tel.: 07462 6289
maier@kath-immendingen-moehringen.de
Pfarrbüro Immendingen Tel.: 07462 6289
immendingen@kath-immendingen-moehringen.de
Pfarrbüro Möhringen Tel.: 07462 269382
moehringen@kath-immendingen-moehringen.de
Pater Arockia Jegani, Vikar Tel.: 07462 269381
jegani@kath-immendingen-moehringen.de

Sekretärinnen:
Kornelia Schlesinger, Iris Kleiner, Regina Graf

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag,    8:30 Uhr - 11:00 Uhr
Dienstag,  10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwoch,   8:30 Uhr - 11:00 Uhr
Donnerstag, 15:30 Uhr - 18:30 Uhr

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Möhringen
Dienstag,    8:30 Uhr - 11:30 Uhr
Mittwoch,  15:30 Uhr - 18:30 Uhr
Freitag,    8:30 Uhr - 11:30 Uhr

Redaktion des Mitteilungsblattes
Bitte senden Sie alle Mitteilungen für das Gemeindeblatt 
bis Dienstag, 10:00 Uhr, 
an info@kath-immendingen-moehringen.de.

Bitte bestellen Sie Messgedenken 3 Wochen  
vor dem gewünschten Datum.

Taufen bitte frühzeitig anmelden!
Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen, Taufen min-
destens 3 Monate vor Tauftermin auf dem Pfarramt Immen-
dingen, 07462 6289 oder Möhringen, 07462 269382, anzu-
melden.

Herzliche Weihnachtsgrüße und Gottes Segen für 2024
Liebe Christen und liebe Gemeindemitglieder der sieben 
Pfarreien unserer Seelsorgeeinheit,
„Weihnachten ist das Fest der Nähe. Näher konnte Gott uns 
nicht kommen als in der Geburt seines Sohnes, der Mensch, 
der Kind werden wollte für uns. In unserem Bruder Jesus 
aber sind auch wir einander nahegerückt“, so drückt es ein-
mal Klaus Hämmerle, der verstorbene frühere Bischof von 
Aachen aus. Mit Weihnachten ist uns Gott nahegerückt! Die 
kommenden Fest- und Feiertage laden uns dazu ein, diese 
Botschaft zu erfassen und wieder neu ein Leben mit dem 
Herrn zu beginnen. Gott ist Mensch geworden im Kind von 
Bethlehem, um das menschliche Leben ganz mit uns zu tei-
len: in Freud´ und in Leid. Die heilige Edith Stein rät, täglich 
im persönlichen Gebet ganz bewusst zu sprechen: „Herr, 
dein Wille geschehe.“ So können wir zu einem tragfähigen 
Glauben und Perspektive in bewegten und unsicheren Zei-
ten finden. Gott ist uns nahe und geht alle Wege mit!
Mit den besten Segenswünschen für ein gnadenreiches 
Weihnachtsfest und ein gesundes und friedvolles neues 
Jahr 2024 grüßt Sie und Euch, besonders die Kranken, Trau-
ernden, Einsamen und Alten - auch im Namen von Pater 
Jegani und Pfarrer Denoke,
Ihr und Euer Pfarrer Axel Maier

Kinder- und Familien-Segnung in der Weihnachtszeit – 
07.01.24 in Immendingen
Es ist guter Brauch, dass um die weihnachtlichen Festta-
ge herum Kinder besonders gesegnet werden. Gott wird 
Mensch im Kind Jesus. Jesus ist ein besonderer Freund der 
Kinder. Dies soll durch die besondere Segnung in diesen 
Tagen zum Ausdruck gebracht werden. Was früher im An-
schluss an die Gottesdienste stattfand, und dort oft zu kurz 
kam, wollen wir in diesem Jahr in einer kleinen und speziell 
für Familien mit Kindern gestalteten Andacht gerne wieder 
aufgreifen. Neben ein paar weihnachtlichen Liedern, Texten 
und Gebeten wird die Möglichkeit angeboten, Kinder einzeln 
segnen zu lassen, oder auch gemeinsam als Ehepaar und 
Familie den Segen zu empfangen. Die Andacht findet am 
So., 07.01.2024 um 14:30 Uhr in der Kirche in Immendingen 
statt.
Alle Familien mit kleinen Kindern, die im vergangenen Jahr 
in den Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit getauft wurden, 
aber auch mit größeren Kindern sind besonders und herzlich 
eingeladen.
gez. Axel Maier, Pfarrer

Herzlichen Dank an die Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
aus Hattingen
Das Friedenslicht aus Bethlehem ist dieses Jahr wieder 
in unserer Seelsorgeeinheit angekommen. Die Pfadfinder 
brachten es am Sonntag von Freiburg nach Hattingen mit. 
Dafür einen ganz herzlichen Dank.
Das Friedenslicht wird traditionell im November von einem 
Kind an der Flamme in der Geburtsgrotte Jesu entzündet 
und in alle Welt verteilt.
Die Weitergabe des Lichts steht dieses Jahr unter dem Mot-
to „Auf der Suche nach Frieden.“ Das Friedenslicht kann 
in den Kirchen der Seelsorgeeinheit geholt und weitergege-
ben werden. Bitte bringen Sie eine Kerze mit.

Sternstunde im Advent
Am Freitag verbrachten 30 
Kinder zusammen mit dem 
Familiengottesdienstteam 
eine sehr schöne Stern-
stunde im Advent. Wir 
hörten die Geschichte der 
heiligen Lucia und ihrem 
Lichterkranz, es wurde ge-
sungen, gebetet, gebastelt 
und natürlich auch geges-
sen und getrunken.

Schön war´s! Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal.
Herzliche Einladung zur Kinderchristmette am 
24.12.2023, 15:00 Uhr in Hattingen
Familiengottesdienstteam Hattingen

 
 Foto: J. Schlesinger



Nummer 51/52
Freitag, 22. Dezember 2023 25
Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Adveniat-Kollekte 2023
Liebe Schwestern und Brüder,
jeder sechste Mensch weltweit, der vor Armut, Gewalt und 
Hoffnungslosigkeit flieht, stammt aus Lateinamerika oder 
der Karibik. Während viele staatliche Einrichtungen oft ta-
tenlos zuschauen, ist es die Kirche vor Ort, die sich für ein 
menschenwürdiges Leben der Flüchtlinge einsetzt. Unser 
Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt sie seit Jahr-
zehnten dabei. Dazu passend steht die diesjährige Weih-
nachtsaktion von Adveniat unter dem Motto „Flucht trennt. 
Hilfe verbindet“.
An Beispielen aus Kolumbien, Panama und Guatemala zeigt 
Adveniat, wie sich Gemeindemitglieder, Ordensleute und 
Priester mit großem Einsatz um die Flüchtenden kümmern: 
sei es mit Gemeinschaftsküchen, mit der Unterkunft in si-
cheren Flüchtlingsherbergen, mit medizinischer Versorgung, 
mit juristischem, psychologischem oder seelsorglichem Bei-
stand. Damit gibt die Kirche in Lateinamerika und der Kari-
bik denjenigen neue Hoffnung, die viel zu oft auch um ihr 
Leben fürchten müssen.
Angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen in Lateiname-
rika und der prekären Lage der Flüchtenden sind die kirch-
lichen Unterstützungsangebote wichtiger denn je. Deshalb 
bitten wir Sie um Ihre solidarische und großzügige Spende 
bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten von Adveni-
at zugutekommt. Zeigen Sie sich den armen Menschen in 
Lateinamerika und der Karibik verbunden, auch durch Ihr 
Gebet!
Für das Erzbistum Freiburg
Erzbischof Stephan Burger

Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Aktion Dreikönigssingen 2024
Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden, Gruppen 
und Verbänden,
liebe Schwestern und Brüder!
Anfang Januar werden die Sternsinger wieder in ganz 
Deutschland unterwegs sein. Sie bringen den Menschen 
den Segen Gottes und sammeln Spenden für Kinder welt-
weit. Die Sternsingeraktion steht dieses Mal unter dem Mot-
to „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und welt-
weit“.
Damit machen die Sternsinger auf die häufig schwierigen 
Lebensbedingungen in der Amazonasregion aufmerksam. 
Denn in diesem einzigartigen Ökosystem werden die natürli-
chen Ressourcen allzu oft rücksichtslos ausgebeutet. Durch 
die anhaltende Abholzung des Regenwaldes und die Folgen 
des Bergbaus wird auch die Lebensgrundlage der indigenen 
Bevölkerung zerstört.
Die Sternsinger und ihre Projektpartner vor Ort helfen dabei, 
junge Menschen in Amazonien, ihre Kultur
und ihre Umwelt zu schützen. Gemeinsam mit Gleichaltrigen 
setzen sie sich für das Recht auf eine gesunde
Umwelt ein.
Wir Bischöfe bitten Sie herzlich, die Sternsinger zu unter-
stützen, damit sie den Segen Gottes bringen und
durch ihre Sammlung selbst zum Segen für Kinder in Ama-
zonien und weltweit werden können.
Für das Erzbistum Freiburg
Erzbischof Stephan Burger

Pfarrbüro über den Jahreswechsel geschlossen.
Das Pfarrbüro Immendingen ist vom  

22.12. bis einschließlich 05.01.2024 geschlossen!
Das Pfarrbüro Möhringen ist vom  

27.12. bis einschließlich 08.01.2024 geschlossen!

Wochenendgottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit
So. 24.12. Mauenheim 10.30 Eucharistiefeier

Möhringen 15.00 Krippenspiel
Hattingen 15.00 Kinderchristmette
Ippingen 15.00 Kinderkrippenfeier 

mitgestaltet von Erst-
kommunionkindern

Immendingen 17.00 Christmette - mit Ge-
meindemusikkapelle

Möhringen 18.00 Christmette
Mo. 
25.12.

Zimmern 9.00 Eucharistiefeier zum 
Hochfest Geburt des 
Herrn, mit Musikverein 
Zimmern

Möhringen 10.30 Eucharistiefeier zum 
Hochfest Geburt des 
Herrn, mit Projektchor

Ippingen 10.30 Eucharistiefeier zum 
Hochfest Geburt des 
Herrn

Mauenheim 10.30 Eucharistiefeier zum 
Hochfest Geburt des 
Herrn, mit Kirchenchor 
Mauenheim

Di. 26.12. Möhringen 9.00 Eucharistiefeier
Immendingen 10.30 Eucharistiefeier zum 

Hochfest Geburt des 
Herrn, mit Projektchor 
des Kirchenchores Im-
mendingen und Gast-
sängern

Eßlingen 10.30 Eucharistiefeier zum 
Hochfest der Geburt 
des Herrn

Hattingen 10.30 Eucharistiefeier zum 
Hochfest der Geburt 
des Herrn mit Kirchen-
chor

Sa. 30.12. Möhringen 18.30 Vorabendmesse
Zimmern 18.30 Vorabendmesse

So. 31.12. Eßlingen 9.00 Eucharistiefeier
Hattingen 10.30 Eucharistiefeier
Ippingen 10.30 Eucharistiefeier
Immendingen 18.00 Eucharistiefeier zum 

Jahresschluss mit Sak-
ramentalem Segen und 
Te Deum.

Möhringen 18.00 Eucharistiefeier zum 
Jahresschluss mit Sak-
ramentalem Segen und 
Te Deum.

Mo. 
01.01.

Möhringen 18.00 Eucharistiefeier mit 
Aussendung der Stern-
singer

Hattingen 18.00 Eucharistiefeier mit 
Aussendung der Stern-
singer

Ippingen 18.00 Eucharistiefeier mit 
Aussendung der Stern-
singer

Sa. 06.01. Zimmern 9.00 Eucharistiefeier mitge-
staltet vom Chörle

Immendingen 10.30 Eucharistiefeier Stern-
singer kehren zurück

Möhringen 10.30 Eucharistiefeier Stern-
singer kehren zurück

Mauenheim 10.30 Eucharistiefeier Stern-
singer kehren zurück

So. 07.01. Eßlingen 10.30 Eucharistiefeier
Hattingen 10.30 Eucharistiefeier Heute 

findet die Vorstellung der 
Hattinger und Mauen-
heimer Erstkommunion-
Kinder statt.

Ippingen 10.30 Eucharistiefeier
Immendingen 14.30 Andacht zur Kinder- und 

Familien-Segnung in der 
Weihnachtszeit. Herz-
liche Einladung an alle 
Familien mit Kindern, be-
sonders die 2023 Taufe 
hatten.
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Immendingen 18.00 Wortgottesdienst 
Hoffen und Beten - Bei 
Jesus sein in den öffent-
lichen und persönlichen 
Anliegen der Zeit.

Beichtgelegenheiten in unserer Seelsorgeeinheit
Sa.. 23.12., Immendingen, 15:00 Uhr, Pfr. Maier
Möhringen, 15:00 Uhr, Pfr. Jeganie

Kath. Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul
Immendingen

Sa, 23.12.23 ADVENIAT-Kollekte
15.00 Beichtgelegenheit (Pfarrer Maier)
18.30  Vorabendmesse zum Vierten Advent
 wir beten in einem besonderen Anliegen - Hel-

mut Mahler
So, 24.12.23 Heiligabend 4. Adventssonntag
 ADVENIAT-Kollekte
17.00 Christmette - mitgestaltet von der Gemeinde-

musikkapelle Immendingen
Di, 26.12.23 Zweiter Weihnachtstag
10.30 Eucharistiefeier zum Hochfest Geburt des 

Herrn. Mitgestaltet vom Projektchor des Kir-
chenchores Immendingen und Gastsängern.

Mi, 27.12.23 Fest des Apostels u. Evangelisten Johannes
9.00 Eucharistiefeier und Anbetung
So, 31.12.23 Fest der Heiligen Familie
18.00 Eucharistiefeier zum Jahresschluss mit Sakra-

mentalem Segen und Te Deum.
Mi, 03.01.24 
9.00 Eucharistiefeier und Anbetung
Sa, 06.01.24 Erscheinung des Herrn
 Sternsinger-Aktion, Afrika-Kollekte für die Kate-

chetenausbildung in Afrika
10.30 Eucharistiefeier Sternsinger kehren zurück
So, 07.01.24 Taufe des Herrn
14.30 Andacht zur Kinder- und Familien-Segnung in 

der Weihnachtszeit. Herzliche Einladung an alle 
Familien mit Kindern, besonders die 2023 Taufe 
hatten.

18.00 Wortgottesdienst Hoffen und Beten –
 Bei Jesus sein in den öffentlichen und persönli-

chen Anliegen der Zeit.
Mi, 10.01.24 
9.00 Eucharistiefeier und Anbetung
So, 14.01.24 2. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Wort-Gottes-Feier 

Kath. öffentliche Bücherei Immendingen
Während der Weihnachtsferien geschlossen.
Erste Öffnungstage im neuen Jahr:
8. und 10. Januar 2024
Kontakt: 07462/6766 (Ketterer)

Sternsinger 2024 in Immendingen
In der Zeit vom 03. bis 06.01.2024 werden zwei Gruppen 
Sternsinger im Kernort Immendingen unterwegs sein, um 
den Segen des Jesuskindes von der Krippe zu den Häusern 
und Wohnungen der Menschen zu bringen. „Gemeinsam für 
unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Unter diesem 
Motto unterstützt die Sternsinger-Aktion 2024 Partnerpro-
jekte in Amazonien, die sich in besonderer Weise der Ge-
sundheit und Bildung von Kindern und Jugendlichen wid-
men.
Da es leider nur zwei Sternsinger-Gruppen geben wird, ist 
ungewiss, ob wir alle Straßen schaffen und überall hin kom-
men. Wir bitten um Verständnis. Nach Möglichkeit werden 
noch Wurfsendungen verteilt. Die Spendentüten können 
zum Gottesdienst am 07.01.24 um 10:30 Uhr mitgebracht, 
oder in den Briefkasten des Pfarrbüros eingeworfen werden. 
In der Kirche liegen auch Segenaufkleber und Spendentüten 
zum Mitnehmen und Weitergeben bereit. Natürlich besteht 
auch die Möglichkeit zu einer Überweisung auf das Konto 

der SE St. Sebastian, IBAN: DE97 6925 1445 0005 1050 10, 
Stichwort „Sternsinger 2024“. Auf Wunsch wird auch eine 
Spendenbescheinigung ausgestellt.
Im Namen der Kinder und Jugendlichen in Amazonien be-
danken wir uns bei Ihnen schon jetzt recht herzlich für Ihre 
Spende und wünschen allen frohe und gesegnete Weih-
nachten und ein gutes gesundes neues Jahr 2024.
Ihre Immendinger Minis/Sternsinger

Kath. Pfarrgemeinde St. Gallus
Zimmern

Mo, 25.12.23 Weihnachten, Hochfest der Geburt des 
Herrn
9.00 Eucharistiefeier zum Hochfest Geburt des 

Herrn. Unter musikalischer Begleitung vom Mu-
sikverein Zimmern.

Sa, 30.12.23 
18.30 Vorabendmesse
Sa, 06.01.24 Erscheinung des Herrn
 Sternsinger-Aktion, Afrika-Kollekte für die Kate-

chetenausbildung in Afrika
9.00 Eucharistiefeier mitgestaltet vom Chörle
So, 14.01.24 2. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Eucharistiefeier mit Vorstellung der Zimmerer 

Erstkommunion-Kinder

Öffnungszeiten der Kirche St. Gallus in Zimmern
Die Kirche ist am Samstag und Sonntag jeweils von 12:00 
Uhr - 18:00 Uhr geöffnet.

Kath. Pfarrgemeinde
St. Bartholomäus
Mauenheim

So, 24.12.23 Heiligabend 4. Adventssonntag
ADVENIAT-Kollekte
10.30 Eucharistiefeier zum Vierten Advent
Mo, 25.12.23 Weihnachten, Hochfest der Geburt des
Herrn
10.30 Eucharistiefeier zum Hochfest Geburt des 

Herrn, mitgestaltet vom Kirchenchor Mauen-
heim

Fr, 29.12.23 
17.00 Rosenkranz
17.30 Eucharistiefeier
Fr, 05.01.24 Herz-Jesu-Freitag
17.00 Rosenkranz
17.30 Eucharistiefeier
Sa, 06.01.24 Erscheinung des Herrn
 Sternsinger-Aktion, Afrika-Kollekte für die Kate-

chetenausbildung in Afrika
10.30 Eucharistiefeier Sternsinger kehren zurück
Fr, 12.01.24 
17.00 Rosenkranz
17.30 Eucharistiefeier
So, 14.01.24 2. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Eucharistiefeier

Sternsinger
Liebe Mauenheimer und Mauenheimerinnen,
auch dieses Jahr werden wieder die Sternsinger am 2. und 
3. Januar von Haus zu Haus ziehen. Wir sind von 9-17 Uhr 
unterwegs. Wir freuen uns schon auf Sie.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Sternsinger

Kath. Pfarrgemeinde
St. Theopont und Synesius
Hattingen

Fr., 22.12.23 
10.00 Eucharistiefeier
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So., 24.12.23 Heilig Abend 4. Adventssonntag
ADVENIAT-Kollekte 
15.00 Kinderchristmette
Di., 26.12.23 Zweiter Weihnachtstag 
10.30 Eucharistiefeier zum Hochfest der Geburt 

des Herrn mitgestaltet vom Kirchenchor
 wir beten für Pfarrer i. R. Siegfried Bliestle (Jahr-

tag)
So., 31.12.23 Fest der Heiligen Familie 
10.30 Eucharistiefeier
Mo., 01.01.24 Neujahr, Hochfest der Gottesmutter 

Maria 
18.00 Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsin-

ger
So., 07.01.24 Taufe des Herrn 
10.30 Eucharistiefeier mit Vorstellung der Hattinger 

und Mauenheimer Erstkommunion-Kinder
Fr., 12.01.24 
10.00 Eucharistiefeier
Sa., 13.01.24 
18.30 Vorabendmesse

Kath. öffentliche Bücherei Hattingen
Liebe Bücherei-Besucher,
die Bücherei Hattingen macht Weihnachtsferien.
Deshalb haben wir ab dem 20.12.2023 bis einschließlich 
08.01.2024 unsere Bücherei in Hattingen geschlossen. 
Am 09.01.2024 sind wir dann wieder wie gewohnt von 17.30 
bis 18.30 Uhr für Sie da.
Wir wünschen allen unseren Lesern frohe Weihnachten und 
einen guten Start ins neue Jahr 2024.
Ihr Büchereiteam
Beate und Rita

Kath. Pfarrgemeinde St. Priska
Ippingen

So, 24.12.23 Heiligabend 4. Adventssonntag
ADVENIAT-Kollekte
15.00 Kinderkrippenfeier mitgestaltet von Erstkom-

munionkindern
Mo, 25.12.23 Weihnachten, Hochfest der Geburt des 

Herrn
10.30 Eucharistiefeier zum Hochfest Geburt des 

Herrn
So, 31.12.23 Fest der Heiligen Familie
10.30 Eucharistiefeier
 wir beten für Christa Mink
18.30 Rosenkranz
Mo, 01.01.24 Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria
18.00 Eucharistiefeier Aussendung der Sternsinger
Di, 02.01.24 
18.30 Eucharistiefeier
So, 07.01.24 Taufe des Herrn
10.30 Eucharistiefeier
 wir beten für Brigitte Bausch - Dionys und Jutta 

Zeller - Carola Mauthe u. verst. Angeh.
18.30 Rosenkranz
Di, 09.01.24 
18.30 Eucharistiefeier
So, 14.01.24 2. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Eucharistiefeier
18.30 Rosenkranz

Das Gemeindeteam  
sagt DANKE und frohe Weihnachten
Mit dem Weihnachtsmarkt am 1. Advent hat das Gemeinde-
team eine große Aktion zugunsten der Kirchenrenovierung 
gestartet. Wir freuen uns über einen Überschuss von gut 
1.700 Euro! Vielen herzlichen Dank an alle, die uns unter-
stützt haben - den Helfern beim Auf-/Abbau, beim Verkauf, 
für die Zurverfügungstellung von Hütte/Pavillon, die Spende 
des Apfelsafts, allen, die gestrickt/gewerkelt haben und na-
türlich allen, die wir als Besucher begrüßen durften.

Der Senioren-Treff findet im Januar NICHT statt!  
Weihnachten im Pfarrhaus
Den Weihnachtsgottesdienst feiern wir dieses Jahr im Pfarr-
haus und somit unter begrenzten Platzmöglichkeiten. Wir 
werden unser Bestes geben, um möglichst vielen Besu-
chern eine Sitzgelegenheit anbieten zu können. Gleichzeitig 
bitten wir aber schon jetzt um Verständnis, dass es nicht für 
alle einen Platz in der ersten Reihe‘ geben kann. 

Vorankündigung Patrozinium
Am Sonntag, 21. Januar, feiern wir das Fest unserer St. Pris-
ka. Wir freuen uns sehr, dass aller Voraussicht nach der Got-
tesdienst wieder in der neu renovierten Kirche stattfinden 
kann. Nähere Informationen zu den Feierlichkeiten folgen.

Die Sternsinger tragen am 02.01.2024 den Segen aus.

Kath. Pfarrgemeinde St. Andreas Möhringen

Fr., 22.12.23 
18.00 Rosenkranz
Sa., 23.12.23 
ADVENIAT-Kollekte
15.00 Beichtgelegenheit (Pater Jegani)
So., 24.12.23 Heiligabend – 4. Adventssonntag
 ADVENIAT-Kollekte
15.00 Krippenspiel
18.00 Eucharistiefeier Christmette
Mo., 25.12.23 Weihnachten, Hochfest der Geburt des 

Herrn
10.30 Eucharistiefeier zum Hochfest Geburt des 

Herrn. Mitgestaltet vom Projektchor.
Di., 26.12.23 Zweiter Weihnachtstag
9.00 Eucharistiefeier
 wir beten für Egon Fröhlich und verst. Eltern – 

Verstorbene der Familien Reichle, Bloch, Neu-
mayer und Angeh.

Do., 28.12.23 Fest der unschuldigen Kinder
18.30 Eucharistiefeier und Anbetung
 wir beten für Josef Anton Meßmer
Fr., 29.12.23 
18.00 Rosenkranz
Sa., 30.12.23 
18.30 Eucharistiefeier
 wir beten für Helmut Bürsner und Angehörige
So., 31.12.23 Fest der Heiligen Familie
18.00 Eucharistiefeier zum Jahresschluss, mit sakra-

mentalem Segen und Te Deum
Mo., 01.01.24 Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria
18.00 Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsin-

ger
Do., 04.01.24 
18.30 Eucharistiefeier und Anbetung
 wir beten für Verst. der Fam. Bauser u. Schmid – 

Verst. der Fam. Gremminger und Hagel – Verst. 
der Fam. Wessner und Hiestand – Emil Hall u. 
verst. Angehörige – Ruth Riesterer

Fr., 05.01.24 Herz-Jesu-Freitag
18.00 Rosenkranz
18.30 Eucharistiefeier zum Herz-Jesu-Freitag
Sa., 06.01.24 Erscheinung des Herrn
 Sternsinger-Aktion, Afrika-Kollekte für die Kate-

chetenausbildung in Afrika
10.30 Eucharistiefeier Sternsinger kehren zurück
Do., 11.01.24 
18.00 Rosenkranz
18.30 Männermesse
 wir beten für Katharina Kreuz, Johanna Heiss 

und verst. Angeh.
Fr., 12.01.24 
18.00 Rosenkranz
Sa., 13.01.24 
18.00 Fatima Rosenkranz
18.30 Vorabendmesse
 wir beten für Edwin und Theresia Schellhammer 

– für Verstorbene der Fam. Speck und Rintsch 
– Christel und Jakob Beller – Inge Westerhoff – 
Elisabeth und Werner Schlotter
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Kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Eßlingen

Di, 26.12.23 Zweiter Weihnachtstag
10.30 Eucharistiefeier zum Hochfest der Geburt 

des Herrn
So, 31.12.23 Fest der Heiligen Familie
9.00 Eucharistiefeier
 wir beten für Karl und Jürgen Biehler - Karl u. 

Elisabeth Butschle u. Rita Schischke
So, 07.01.24 Taufe des Herrn
10.30 Eucharistiefeier

Kath. Pfarrgemeinde St. Wendelin  
Hintschingen

Samstag, 23. Dezember 2023 – Hl. Johannes von Kra-
kau; Priester
18:30 Uhr  Hintschingen – Vorabendmesse
     Hl. Messe für die Gemeinde und Eugenie u. 

Bernhard Lindner
Sonntag, 24. Dezember 2023 – 3. Adventssonntag - 
Gaudete
17:00 Uhr  Kirchen-Hausen
Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel
Montag, 25. Dezember 2023 – Hochfest der Geburt des
Herrn / Weihnachten
10:15 Uhr  Kirchen-Hausen
 Hl. Messe für die Gemeinde und Simone Maier; 

Cordula Elsäßer u. verst. Angeh.; Rosa u. Albert 
Volk u. verst. Angeh.; Helene Stihl u. verst. An-
geh.; Egon Elsäßer; Eugenie u. Werner Elsäßer; 
Annelies, Oskar, Hildegard Weiler, Henny Weiler-
Bachmeier u. verst. Angeh.; Gusti Moosmann; 
Irmtraud Niesen u. verst. Angeh.; Rita Moriz u. 
verst. Angeh.; Walburga Anwander u. Elfriede 
Münch-Haiz

Mitgestaltet vom Kirchenchor
Sonntag, 31. Dezember 2023 – 
Silvester / Fest der Hl. Familie
17:00 Uhr  Kirchen-Hausen - Jahresabschlussandacht
Wort-Gottes-Feier
Freitag, 5. Januar 2024 – Wochentag der Weihnachtszeit
18:30 Uhr  Kirchen-Hausen - Vorabendmesse zum Drei-

königstag
 Hl. Messe für die Gemeinde und Friedhilde Her-

der (2. Opfer); Anton Elsäßer u. Angeh.; Walter 
Bernauer; Peter Maier; Annelies, Oskar, Hilde-
gard Weiler, Henny Weiler-Bachmeier u. verst. 
Angeh.

Mit Sternsinger
Samstag, 6. Januar 2024 – Hl. Dreikönig / Erscheinung des
Herrn
8:30 Uhr  Hintschingen
 Wort-Gottes-Feier
 mit Aussendung der Sternsinger
Samstag, 13. Januar 2024 – Samstag der 1. Woche im 
Jahreskreis
11:00 Uhr  Hintschingen
 Taufe der Kinder Alisa Jahnke und Leano Kru-

kenberg
18:30 Uhr  Kirchen-Hausen - Vorabendmesse
 Hl. Messe für die Gemeinde und Anna-Luise 

Stadelmann u. verst. Angeh.; Bernhard Villrin-
ger; Rita Moriz u. verst. Angeh.

Frauentreff
Kirchen-Hausen/ Hintschingen

Ein
frohes

Weihnachtsfest,
ein paar Tage Ruhe,

Zeit spazieren zu gehen
und die Gedanken schweifen

zu lassen, Zeit für sich, Zeit für die Familie,
für Freunde. Zeit um Kraft zu sammeln für

das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große
Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden

zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, 
um gesund zu bleiben, mit so wenig Ärger wie nötig und 

so viel Freude wie möglich, um 365 Tage lang glücklich zu 
sein.

-Verfasser unbekannt-
Wir wünschen Euch und Euren Familien

von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr 2024!

Eure Vorstandschaft

Zur Info:
Am Freitag, dem 02.02.2024 

findet unsere Frauenfasnet statt.
Das Motto lautet: „Im Märchenwald“

Evangelische Kirchengemeinde
Immendingen "Versöhnungskirche"

Kontakt und Öffnungszeiten
1. Vorsitzende des Kirchengemeinderats:
Heike Averhage, Tel.: 07462 8081
Kirchenpflege: Sabine Heise, Tel.: 07462 925326
Gemeindebüro:
78194 Immendingen, Schwarzwaldstraße 1
Sekretärin:  Andrea Vöckt, 
    Tel.: 07462 1308, Fax: 07462 945066
    E-Mail: andrea.voeckt@elkw.de
Öffnungszeiten:  Mittwoch  von 09.00 - 11.30 Uhr und  
      Donnerstag  von 16.00 - 18.00 Uhr
Internet: www.immendingen-evangelisch.de

Spruch zum Weihnachtsfest: „Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“
 Johannes 1,14a

Sonntag, den 24. Dezember 2023 – Heiliger Abend
16.00 Uhr Krippenspiel in Geisingen
    Prädikant Andreas Lutsch
17.30 Uhr Krippenspiel in Immendingen
    Pfarrerin Petra Stromberg
19.00 Uhr Festlicher Abendgottesdienst in Geisingen
    Pfarrerin Petra Stromberg

Montag, den 25. Dezember 2023 – 1. Weihnachtstag
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Geisingen
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in Immendin-

gen
    Pfarrer i.R. Gerhard Leibold
Dienstag, den 26. Dezember 2023 – 2. Weihnachtstag
16.30 Uhr!  Waldweihnacht auf dem Bumbis in Immen-

dingen
    Pfarrer Michiel Decaluwe
Wenn es die Witterung zulässt, findet die Waldweihnacht 
am 26.12.2023 um 16.30 Uhr auf dem Bumbis statt. Im 
Anschluss gibt es noch einen Umtrunk. Bitte bringen Sie 
eine Tasse oder einen Becher und je nach Bedarf eine 
Decke mit. Bei Regen sind wir in der Versöhnungskirche. 
Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Gottesdienst und 
ein gemütliches Beisammensein.

Weihnachtsgruß an die Gemeinde
Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen eine frohe und ge-
segnete Weihnachtszeit!
Möge Christus, der für uns geboren worden ist, Ihr Leben 
erleuchten! Ihr Kirchengemeinderat

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN MÜLLEIMER 
DENKT AN DIE UMWELT
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Sonntag, den 31. Dezember 2023 – Altjahresabend
17.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Geisingen
19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in Immendin-

gen
    Prädikantin Heike Kohler
Montag, den 01. Januar 2024 – Neujahr
In Immendingen und Geisingen finden an diesem Sonntag 
keine Gottesdienste statt.
Samstag, den 06. Januar 2024 – Epiphanias
10.00 Uhr  Frühstücksgottesdienst im Gemeindezent-

rum der Versöhnungskirche in Immendingen. 
Pfarrer Michiel Decaluwe

Sonntag, den 07. Januar 2024 – 1. Sonntag nach Epi-
phanias
10.00 Uhr   Kinderkirche im Gemeindesaal in Geisingen
     Nach einem gemeinsamen Frühstück lesen wir 

eine Bibelgeschichte. Danach wird gespielt, 
gebastelt und gelacht! Alle Kinder sind herzlich 
eingeladen!

     Für die Erwachsenen findet in Geisingen und 
Immendingen an diesem Sonntag kein Gottes-
dienst statt.

Aus Energiespargründen finden ab dem 06.01.2024 alle 
unsere Gottesdienste bis Ostern im Gemeindezentrum 
unter der Versöhnungskirche statt.
Mittwoch, den 10. Januar 2024
15.30 Uhr   Konfirmandenunterricht im Gemeindesaal 

der Markuskirche Geisingen
    Pf. Michiel Decaluwe
Donnerstag, den 11. Januar 2024
15.00 Uhr   Ökumenischer Seniorennachmittag im Ge-

meindezentrum der Versöhnungskirche Im-
mendingen

Ökumenischer Seniorennachmittag
Wir laden herzlich zu unserem ersten ökumenischen Senio-
rennachmittag im Jahr 2024 am Donnerstag, den 11. Januar 
2024 um 15.00 Uhr ins Gemeindezentrum der Versöhnungs-
kirche ein. Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag.

Dank an die Gemeindeverwaltung Immendingen
Wir möchten uns auf diesem Weg bei der Gemeindeverwal-
tung Immendingen und den Mitarbeitern des Bauhofs für die 
Bereitstellung und Lieferung unseres Christbaumes bedan-
ken. Ein herzliches Dankeschön!

Kasualvertretung:
Für alle Anfragen zu den Kasualien (Trauungen und Be-
stattungen) ist das Gemeindebüro in Tuttlingen zuständig, 
E-Mail: gemeindebuero@ev-kirche-tuttlingen.de, Telefon 
07461-927522. Dieses leitet Ihr Anliegen dann an den je-
weils zuständigen Pfarrer weiter.
Das Gemeindebüro bleibt vom 22.12.2023 bis einschließ-
lich 05.01.2024 geschlossen.
Alle Veranstaltungen und Termine können Sie auch auf un-
serer Homepage www.immendingen-evangelisch.de ein-
sehen. In unserem Schaukasten vor der Kirche finden Sie 
immer Informationen über aktuelle Veranstaltungen, auch 
außerhalb von Immendingen.

Neuapostolische Kirche
Immendingen

Mo. 25.12. 
09.30 Uhr  1. Weihnachtstag - Gottesdienst in Immen-

dingen
So. 31.12. 
09.30 Uhr  Gottesdienst zum Jahresabschluss in Im-

mendingen
So. 07.01. 
09.30 Uhr Neujahrsgottesdienst in Immendingen
Do. 11.01. 
20.00 Uhr  Festgottesdienst mit dem Apostel in Immen-

dingen

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Winteranfang am 22.12.2023
Weil heut‘ der Winter schon beginnt,
seh‘n wir, wie schnell die Zeit verrinnt.
Nur zwei Tage später dann
kommt bereits der Weihnachtsmann.
Schnell vergeh‘n die letzten Wochen.
Nach Gutslesduft hat‘s oft gerochen.
Nur drei Wochen „echt“ Advent.
Ein Zustand, den man nicht so kennt.
Sonst vier Wochen und auch mehr.
Wir lieben diesen Zeitraum sehr.
Hoffnung stets in dieser Zeit,
dass es Weihnachten auch schneit.
Viele Menschen seh‘n wir laufen,
wenn sie die Geschenke kaufen.
Spielzeug, Kleidung, Schmuck und Stollen.
All die Sachen, die sie wollen.
Wenn die Geschäfte nicht mehr offen,
können wir für Menschen hoffen,
dass sie auch mal gar nichts tun -
reden, rausgeh‘n oder ruh‘n.
Ab heut‘ bleibt‘s wieder länger hell.
Die Zeit vergeht auch künftig schnell.
Drei Monat‘ - nur und eins, zwei, drei
ist der Winter dann vorbei.
Bernd Pichlkostner
Reichenbach an der Fils

Feldsalat mit Granatapfel, Mini-Mozzarella und 
Basilikumdressing
Dieser Feldsalat mit Granatapfel und Mozzarella hat einen beson-
ders fruchtigen Geschmack. Abgerundet wird er mit einem Basi-
likumdressing.
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr

Zutaten
• 150 g Feldsalat
• 2 Schalotten oder eine Frühlingszwiebel
• 1 Packung Minimozzarella (à 150 g)
• 1 Granatapfel
• 3 EL Balsamico-Essig, heller
• etwas Salz
• etwas Pfeffer
• etwas Honig oder Agavendicksaft
• 3 EL Olivenöl nativ extra
• 3-4 Stiele Basilikum

Zubereitung
1. Feldsalat putzen, waschen und trocknen.
2. Schalotten schälen und würfeln. Mozzarella abgießen. Gra-

natapfel halbieren und die Kerne herauslösen.
3. Für das Dressing in ein Schraubglas Essig mit Salz, Pfeffer, et-

was Honig oder Agavendicksaft und Olivenöl verrühren. Basi-
likum waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, grob 
hacken und zum Dressing geben. Mit einem Stabmixer kurz 
pürieren.

4. Feldsalat, Schalotten, Mozzarella, Granatapfelkerne und Dres-
sing mischen und alles auf einem Teller anrichten.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


